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Anhörung zum Thema „Biobafallvergärung“ 
 
1. Antrag der Fraktion GRÜNE 
 und Stellungnahme des Umweltministeriums 
 – Optimierung der baden-württembergischen 
 Abfallwirtschaft im Hinblick auf den Klimaschutz 
 – Drucksache 14/3890 
 
2. Antrag der Abg. Ulrich Müller u. a. CDU 
 und Stellungnahme des Umweltministeriums 
 – Bioabfallvergasung statt Bioabfallkompostierung?  
 – Drucksache 14/4090 

Vorsitzender Ulrich Müller:  Wir eröffnen den öffentlichen Sitzungsteil der Umweltaus-
schusssitzung des heutigen Tages. Vorher haben wir schon nicht öffentlich getagt. Wir 
führen eine Anhörung zum Thema Bioabfallvergärung durch. 

Ich möchte ganz kurz den Hintergrund schildern, weshalb wir diese Anhörung durchfüh-
ren. Wir hatten vor einiger Zeit eine umfangreichere Anhörung, auch hier im Plenarsaal, 
zum Thema „Biomasse – Nutzung und Verwertung, Perspektiven“. Worüber wir heute 
sprechen, ist ein verhältnismäßig begrenztes Thema, ein verhältnismäßig technisches 
Thema, aber ein praktisch relevantes und eines, das auch einen unmittelbaren Landes-
bezug hat, nämlich das Thema Bioabfallvergärung, das heißt: Können wir die Abfallpoli-
tik und die Klimaschutzpolitik über die Brücke der Bioabfallvergärung miteinander ver-
knüpfen?  

Dieser Anhörung liegen zwei parlamentarische Initiativen zugrunde, eine der Grünen, 
eine der CDU. Grundlage beider Fragestellungen ist eine positive Äußerung zur Bioab-
fallvergärung. Bei Fragen ist es oft so, dass man ihnen schon ansehen kann, welche 
Grundauffassung der Fragesteller hat. Die Stellungnahmen seitens der Regierung wa-
ren seinerzeit: Ja, grundsätzlich ist es richtig, aber es gibt viele praktische, technische 
und ökonomische Probleme dabei. Genau um diese Probleme zu erörtern, also dieses 
Ja-Aber deutlich zu machen, führen wir diese Anhörung mit Experten durch. 

Ich darf dazu sagen, dass die Haltung der beiden anderen Fraktionen zur Bioabfallver-
gärung grundsätzlich ebenfalls positiv ist, wenn ich es richtig interpretiere. Aber wie ge-
sagt, wir wollen uns mit den praktischen Problemen befassen. 

Wir tun dies weniger vor dem Hintergrund der Überlegung: „Sind an die Kommunen 
Vorgaben zu machen?“, sondern vielmehr unter dem Gesichtspunkt, das Know-how zu 
diesen Fragen zu vermehren und öffentlich zugänglich zu machen. Man muss über-
haupt sagen, dass, wie ich glaube, die Landespolitik mit der kommunalen Umweltpolitik 
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weithin zufrieden sein kann. Wir müssen die Kommunen nicht ständig schurigeln, be-
drängen oder in irgendeiner Weise mit Vorgaben überziehen. Es ist eigentlich immer ein 
sehr kooperativer Weg, und es geht darum, auch aus den Erfahrungen der Kommunen 
wieder etwas für andere zu lernen. Das wollen wir mithilfe der Experten tun. 

Die Sachverständigen, die wir eingeladen haben, darf ich ganz herzlich begrüßen. Ich 
darf mich dafür bedanken, dass Sie gekommen sind. Ich darf einmal – dann muss ich 
es nicht bei jedem Experten neu machen – in aller Kürze vortragen, wer eingeladen ist. 
Zunächst spricht Herr Professor Dr. Faulstich. Neben den beruflichen Funktionen sind 
Sie ehrenamtlich als Vorsitzender des Sachverständigenrats für Umweltfragen tätig. 
Mehr können wir nicht bieten, auch nicht im Landtag von Baden-Württemberg.  

(Heiterkeit) 

Herzlichen Dank dafür, dass Sie gekommen sind! 

Dann dürfen wir Herrn Dehoust vom Öko-Institut in Darmstadt begrüßen; Herrn 
Dr. Dederer vom Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg – in Sachen Biogasberatung 
beruflich besonders engagiert –, Herrn Horix, Geschäftsführer der Blue Globe Energy 
aus Mannheim, in gewisser Weise ein „Abfallprodukt“ der MVV“. Es hat jedenfalls etwas 
mit der Vorgeschichte zu tun. Herr Michael Buchheit ist technischer Geschäftsführer 
einer Anlage, die in Passau betrieben wird. Deswegen können Sie sehr viel über die 
praktische Seite, über konkrete Erfahrungen berichten. Schließlich spricht noch Herr 
Wolf Eisenmann, Erster Landesbeamter des Landratsamts Böblingen, ein – darf man 
das sagen? – alter Hase, nicht ganz junger Hase, was die Materie anbelangt, und inso-
fern ein Experte von der praktischen Front. 

Ich begrüße logischerweise die Abgeordneten, die als Einzige während der öffentlichen 
Anhörung Rederecht haben. Dafür bitte ich um Verständnis, aber so ist es eben bei ei-
ner Anhörung des Umweltausschusses. 

Ich begrüße die Ministerin. Darüber hinaus begrüße ich eine Reihe von – ich nenne es 
einmal so – fachlich interessierten Zuhörern. Wir haben nicht breit gestreut eingeladen, 
aber jeder, der kommen wollte, konnte natürlich kommen. Wir haben dem einen oder 
anderen einen Tipp gegeben. Ich darf also vor allem von der kommunalen Seite eine 
Reihe von interessierten Zuhörern begrüßen. 

Last not least darf ich die Schüler begrüßen, die auf der Zuhörertribüne sitzen. Das ist 
reiner Zufall. Wenn wir jetzt den Plenarsaal nicht belegen würden, würden sie hier unten 
sitzen, jetzt schauen sie von oben zu. Es sind 75 Schüler des Hans-Thoma-
Gymnasiums Lörrach. Sie schauen vor allem darauf, was der Kollege Lusche macht, ob 
er sich anständig verhält. Sie werden einen entsprechenden Eindruck bekommen. 

(Heiterkeit) 
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Ich erlaube mir, noch einige technische Hinweise zu geben, die vor allem für die Sach-
verständigen gelten. Ich möchte Sie bitten, relativ nah am Mikrofon zu bleiben. Das ist 
für den Stenografischen Dienst von Bedeutung. Im Übrigen darf ich darauf aufmerksam 
machen, dass diese öffentliche Anhörung per Lifestreaming auf der Internetseite des 
Landtags übertragen wird. Wenn Sie schließlich den Eindruck haben, dass das Licht ein 
bisschen schummrig sei, hängt das damit zusammen, dass wir das Licht dimmen, damit 
man hier vorne besser sehen kann. Zum Schluss werden wir wieder Licht haben. 

Den Zeitplan kennen Sie. Wir unternehmen – abgesehen davon, dass wir schon mit 
einer Viertelstunde Verspätung begonnen haben – den Versuch, im Viertelstunden-
rhythmus zunächst die ersten drei Sachverständigen anzuhören. Die Themenschwer-
punkte sind bekannt. Dann machen wir eine erste Fragerunde. Dann kommen die zwei-
ten drei Sachverständigen und eine zweite Fragerunde. Wir streben an, dass wir bis 
16.00 Uhr bzw. einige Minuten danach zum Ende kommen.  

So viel zur Vorrede. Ich glaube, damit können wir einsteigen. Ich darf Herrn Professor 
Dr. Faulstich bitten, zu uns zu sprechen. 

Herr Dr. Faulstich:  Frau Ministerin Gönner, Herr Vorsitzender Müller, verehrte Abge-
ordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren!  

(Beginn einer Powerpoint-Präsentation, Anlage 1) 

Der erste Beitrag hat die Überschrift „Bioabfälle und Klimaschutz“. Wie es sich für den 
ersten Beitrag gehört, werde ich etwas grundsätzlicher auf die Dinge eingehen. So ha-
ben wir es, zumindest tendenziell, mit den Nachrednern abgestimmt, die dann sehr viel 
mehr ins Detail gehen, auch stärker auf die baden-württembergische Situation und die 
Situation in einigen Anlagen eingehen. 

Zunächst nur ganz kurz einige Anmerkungen zum Klimaschutz, dann zu den Fragen: 
Welche Bioabfälle stehen prinzipiell zur Verfügung? Welche Behandlungsverfahren ste-
hen prinzipiell zur Verfügung? Ich gebe Ihnen einen kurzen Einblick in die Vor- und 
Nachteile und vor allem in die Klimawirksamkeit. Dann brauchen Sie gerade als Politi-
ker, aber auch als Kommunalpolitiker Entscheidungskriterien. Davon möchte ich Ihnen 
einige an die Hand geben und zum Schluss natürlich ein kleines Fazit ziehen. 

Mit diesem Bild fängt heute nahezu jeder Vortrag an. Dass wir Klimawandel haben, 
dass er eine massive Bedrohung für die gesamte Weltgemeinschaft darstellt, brauche 
ich an dieser Stelle nicht zu wiederholen. Sie sollen nur sehen: Ab dem Jahr 2000 gibt 
es verschiedenste Prognosen, verschiedenste Szenarien, wie sich die Erdtemperatur, 
die Oberflächentemperatur, weiterentwickeln wird. Diese Szenarien hängen natürlich 
1 : 1 damit zusammen, welche Kohlendioxidmenge wir an die Atmosphäre abgeben. 
Insofern ist die zukünftige Begrenztheit auch nicht die Reichweite von fossilen Ressour-
cen, sondern die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre für CO2. 
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Damit sind wir beim Thema, warum wir uns mit Biomasse, speziell mit Bioabfällen be-
schäftigen. Sie sehen den Kreis: Wenn wir Biomasse einsetzen, natürlich immer in Ma-
ßen und unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, wenn wir daraus Bioenergie gewin-
nen, dann produzieren wir natürlich dennoch CO2. Aber dieses CO2 ist, mit gewissen 
Abstrichen, weitestgehend klimaneutral und leistet einen Beitrag zur Stabilisierung des 
Treibhauseffekts. Ich sage bewusst „zur Stabilisierung“, denn rückgängig machen kann 
man ihn nicht mehr; man kann ihn nur noch eindämmen und stabilisieren.  

In den vergangenen Jahren, speziell im letzten Jahr, war ich bei einer Anhörung hier. 
Da ging es um die prinzipiellen Wege, wie man mit Biomasse umgehen sollte. Sie se-
hen oben die Biomasse, die originär auf dem Feld wächst. Da gibt es immer diese be-
rühmte Teller-oder-Tankdiskussion, weil wir aus originärer Biomasse aus der Landwirt-
schaft natürlich gleichermaßen Nahrungsmittel oder Energie erzeugen können und sie 
auch gleichzeitig für bestimmte stoffliche Prozesse benötigen. Wir haben bei den Rest-
stoffen und insbesondere bei den Bioabfällen den großen Vorteil, dass wir aus den Bio-
abfällen gleichermaßen Strom, Wärme und auch Kraftstoff, z. B. in Form von Biogas, 
erzeugen können. Dort haben wir aber keine Teller-oder-Tankproblematik, weil in der 
Regel Bioabfälle nicht mehr zu Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln aufgearbeitet wer-
den, außer vielleicht einen gewissen Beitrag zur Tiernahrung leisten. 

Welche Bioabfälle kommen prinzipiell in Frage? Ich habe einige aufgeführt. Ich hoffe, 
man kann es erkennen. Bei Bioabfällen denken wir natürlich in erster Linie an die origi-
nären Bioabfälle, die in der braunen Tonne in den Haushalten in den Kommunen ge-
sammelt werden, aber auch an Speisereste, Altfette, Gartenabfälle, Grünabfälle, Obst-
trester, Grasschnitt, Marktabfälle – um eine gewisse Palette zu nennen. Diese Abfälle 
sind gleichermaßen gut zu sammeln und zu verarbeiten, um daraus später Strom, 
Wärme oder auch Biogas für die Mobilität zu gewinnen. So weit, so gut. 

Es stehen uns prinzipiell zwei große Verfahrensgruppen ins Haus: Das sind die Kom-
postierungsverfahren und die Vergärungsverfahren. Ich werde in meinem Vortrag auch 
noch darauf eingehen, dass es gewisse Optionen gibt, Kompostierungsanlagen nachzu-
rüsten und in Vergärungsanlagen umzuwandeln. 

Wenn Sie sich dieses Bild anschauen, haben Sie oben die verfahrenstechnische Kette: 
Die Bioabfälle werden gesammelt, sie werden aufbereitet, sie werden dann kompostiert, 
müssen nachher auch noch einmal nachbereitet, in der Regel gesiebt werden und wer-
den dann in der Regel als zertifizierter Kompost verkauft und können in der Garten- und 
der Landwirtschaft wertvolle Dienste leisten.  

Wenn Sie sich die Bilder darunter anschauen, haben Sie in etwa einen Eindruck davon. 
Bei Vergärungsanlagen sehen die rechten und die linken Bilder durchaus ähnlich aus. 
Auch bei einer Vergärungsanlage müssen Sie die Bioabfälle anliefern, Sie müssen sie 
aufbereiten. Auch bei einer Vergärungsanlage bekommen Sie am Ende durch eine 
Nachkompostierung einen Kompost. Der zentrale Unterschied ist das große Bild in der 
Mitte. Das ist ein typisches Bild aus einer großtechnischen Kompostierungsanlage. Das 
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sind meistens großflächige Rottehallen, eingehaust oder weniger eingehaust. Darüber 
werden wir noch sprechen. 

Im Gegensatz dazu sehen Vergärungsanlagen etwa so aus. Sie sehen schon an der 
Länge des technischen Fließbildes, dass sie in der Regel technisch etwas aufwendiger 
sind. Aber die Eingangsschritte sind ganz ähnlich: Die Bioabfälle müssen gesammelt 
werden, sie müssen aufbereitet werden, sie müssen von Fremdstoffen befreit werden. 
Dann findet die eigentliche Vergärung statt. Aber im Unterschied zur Kompostierung 
entsteht dort bekanntermaßen Methan. Das kann später in einem Blockheizkraftwerk 
verstromt werden, oder die Wärme kann genutzt werden. Ganz wichtig zum Schluss: 
Auch die Gärreste können noch einmal aufbereitet, können nachkompostiert werden, 
sodass das stoffliche Potenzial erhalten bleibt. 

Das Thema des Vortrags ist nun bekanntermaßen „Bioabfälle und Klimaschutz“. Dem-
zufolge möchte ich auf der nächsten Folie die Kompostierung und die Vergärung bezüg-
lich ihrer Klimawirkung gegenüberstellen. Sie sehen noch einmal die Kette: der Bioab-
fall, die Aufbereitung, die eigentliche Kompostierungsanlage, die Nachsiebung und hin-
terher die Ausbringung des Komposts im Garten oder in der Landschaft. 

Wo entstehen jetzt klimaschädigende Gase? Das haben wir eingeblendet. Rot zeigt an, 
wo Emissionen entstehen, und grün, wo Emissionen eingespart werden oder wo man 
Gutschriften erzielen kann. Sie sehen: Bei der Aufbereitung, bei der Kompostierung, 
auch bei der Nachbereitung sind überall Emissionen zu verzeichnen. Das sind aber kei-
ne Emissionen, die unmittelbar aus den Aggregaten entstehen, sondern es sind Emis-
sionen dadurch, dass diese Aggregate in der Regel elektrisch betrieben werden, sei es 
eine Mühle, sei es die Belüftung in der Kompostierungsanlage, sei es die Siebtrommel 
in der Nachbereitung. Eigentlich sind die Emissionen dadurch bedingt, dass diese Ag-
gregate mit elektrischem Strom betrieben werden müssen, und der elektrische Strom 
kommt in Deutschland bekanntermaßen noch nicht zu 100 % aus erneuerbaren Quel-
len. Demzufolge gibt es also Emissionen. 

Das CO2, das im engeren Sinne bei der Kompostierung frei wird, kann man weitgehend 
ignorieren, denn es setzt nur das CO2 frei, das ursprünglich einmal in der Biomasse 
gebunden war, die dann in die Kompostierungsanlage geht.  

Vergleichen wir die Vergärung damit, dann sind die vor- und nachgeschalteten Ketten 
relativ ähnlich. Der zentrale Unterschied ist allerdings, dass bei der Vergärung im Ge-
gensatz zur Kompostierung kein Sauerstoff eingesetzt wird, sondern der Prozess findet 
unter Sauerstoffabschluss statt. Dadurch entsteht bei der Vergärung Methan. Methan ist 
nach Aufreinigung vergleichbar mit Erdgas. Das Erdgas können Sie im Blockheizkraft-
werk einsetzen und in Strom und Wärme umwandeln. Sie können es aber auch zu Erd-
gas aufbereiten und es ins Erdgasnetz schicken. Im Erdgasnetz können Sie damit spä-
ter natürlich auch wieder Strom, Wärme, Kälte oder auch Mobilität generieren. 

Wichtig ist aber – das sehen Sie auch an diesem Bild –: Auch der Gärrückstand, der in 
einer Vergärungsanlage entsteht, kann in einer üblichen Kompostierungsanlage nach-
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kompostiert werden, sodass das stoffliche Potenzial im Hinblick auf Humusbildung und 
auf Düngerstoffe erhalten bleibt.  

Wenn wir jetzt diese beiden Prozesse vergleichen – hier noch einmal ein Überblick –, 
dann sehen Sie bei allen Aggregaten, die betrieben werden – eine Mühle wird elektrisch 
betrieben, selbst die Vergärungsanlage muss in der Regel beheizt werden –, die roten 
Kästen, das heißt, dort entstehen Emissionen. Beim Blockheizkraftwerk wird Energie 
gewonnen, und diese Energie substituiert dann natürlich fossile Energieträger wie Öl, 
Kohle oder Gas und ergibt damit eine Klimagutschrift. Zum Schluss bringt der Kompost, 
der entsteht, und Mineraldünger oder andere Humusstoffe ersetzt, natürlich auch eine 
Gutschrift. 

Wenn man beides vergleicht – das haben wir getan –, dann kommen Sie zu dieser Gra-
fik. Im ersten Moment sieht sie relativ komplex aus. Die Balken, die nach rechts gehen 
und rot hinterlegt sind, sind die Belastungen. Diese Belastungen entstehen dadurch, 
dass man die Aggregate betreiben muss dafür in der Regel Strom benötigt. Natürlich 
muss man den Biomüll transportieren, man muss später auch den Kompost transportie-
ren. Diese Transportemissionen müssen natürlich auch berücksichtigt werden.  

Auf der linken Seite sehen Sie die Gutschriften. Bei der Kompostierung gibt es sehr 
wohl Gutschriften dadurch, dass man Dünger substituiert. Man bekommt auch Gut-
schriften dafür, dass man mit dem Kompost Humus substituiert.  

Wenn man bei der Kompostierung die Gutschriften einerseits und die Belastungen an-
dererseits verrechnet, dann entsteht der kleine weiße Balken, den Sie kaum noch se-
hen können. Das soll etwa heißen: Die Kompostierung ist etwa klimaneutral. Manchmal 
ist sie leicht im positiven, manchmal leicht im negativen Bereich. Bestenfalls ist sie in 
aller Regel klimaneutral. 

Bei der Vergärung haben Sie natürlich auch Belastungen durch den Transport, durch 
den Betrieb der Aggregate. Aber Sie bekommen natürlich eine sehr große Gutschrift 
durch das Biogas, und Sie bekommen etwas kleinere Gutschriften durch die Dünger-
substitution und die Humussubstitution. In der Summe sehen Sie den großen weißen 
Balken. Wenn Sie diesen großen weißen Balken bei der Vergärung mit dem kleinen 
weißen Balken bei der Kompostierung vergleichen, dann liegt der Vorteil der Vergärung 
auf der Hand. Das ist auch der Grund, warum Vergärungsanlagen in den letzten Jahren 
so große Erfolge verzeichnen konnten. Die Klimagutschrift, wenn man so will, das heißt 
das Potenzial an Treibhausgasentlastung, ist bei der Vergärungsanlage natürlich um 
ein Vielfaches höher als bei der Kompostierung. So weit, so gut. 

Nun haben wir natürlich in diesem Land und in vielen anderen Ländern etliche Kompos-
tierungsanlagen. Es stellt sich die Frage: Was macht man mit denen? Demzufolge ha-
ben wir einmal gegenübergestellt, welche Entscheidungskriterien es denn geben könn-
te. Wenn Sie auf der grünen Wiese bauen, haben Sie es natürlich vergleichsweise ein-
fach. Denn Sie können alle Technologien nutzen und würden dort sicherlich eine inten-
sive Vergärungsanlage bauen und demzufolge einen sehr großen Beitrag zum Klima-
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schutz leisten können. Die verschiedenen Verfahren, die es gibt – kontinuierlich, diskon-
tinuierlich, Trocken-/Nassvergärung – werden in den nachfolgenden Vorträgen sicher-
lich noch im Detail dargestellt. Oftmals haben wir aber recht große Kompostierungsan-
lagen, die – wie gerade dargestellt – nur eine begrenzte Möglichkeit haben, zum Klima-
schutz beizutragen. Das hat uns bei unserer Forschungstätigkeit in den letzten Jahren 
intensiv beschäftigt. Gibt es Möglichkeiten, diese Kompostierungsanlagen weiterzuent-
wickeln? Sie abzureißen und neu zu bauen ist zwar einfach, aber bekanntermaßen 
auch teuer. 

Demzufolge habe ich zwei Beispiele. Üblicherweise hat man eine Mietenkompostierung 
– das ist die obere Reihe. Man könnte vor einer Mietenkompostierung eine ganz kon-
ventionelle Kompostierung, in der Regel in großen Hallen, einen Pfropfenströmer vor-
schalten. Das heißt, man könnte zuerst eine Vergärung stattfinden lassen und könnte 
die schon vorhandene Kompostierungsanlage für die Nachkompostierung nutzen.  

Das untere Bild zeigt eine Boxenkompostierung, wie es sie in vielen Landkreisen gibt. 
Man könnte diese Boxenkompostierung mit einer Perkolation nachrüsten, das heißt, 
aus diesem Kompost werden vergärbare Stoffe durch Perkolation extrahiert. Das ergibt 
eine sehr organikreiche Flüssigkeit, die dann im mittleren Behälter durch Nassvergä-
rung nachvergärt werden kann und daraus wird dann natürlich auch Energie gewonnen. 
Es gibt also durchaus gute technische Möglichkeiten, vorhandene Kompostierungsan-
lagen nachzurüsten und damit den Klimaschutzeffekt einer Kompostierungsanlage zu 
verbessern. 

Nun ist Klimaschutz sicherlich wichtig, aber doch nicht alles. Sie müssen auch auf die 
Kosten schauen. Darüber haben wir uns ein paar Gedanken gemacht. Diese Grafik ist 
qualitativ. Sie sehen, dass die senkrechte Achse nicht mit Zahlen beschriftet ist. Das 
hängt damit zusammen, dass das je nach Technik und Anlagengröße sehr weit ausei-
nanderläuft. Man kann aber in einer ersten Näherung sagen: Wenn Sie eine Anlage zur 
Kompostierung bauen und im Bereich bis maximal 10 000 t pro Jahr liegen, dann ist 
eine Kompostierungsanlage mit Abstand die preisgünstigste Anlage. Wenn Sie größere 
Bioabfallmengen haben – 20 000 t, 30 000 t, 40 000 t; es gibt viele dieser großen Anla-
gen –, dann wird mit steigender Anlagengröße die Vergärung immer günstiger. Das liegt 
daran, dass Behälter, je größer sie sind, bei gleichbleibender Fläche einfach preisgüns-
tiger werden, während Kompostierungsanlagen mit der Fläche wachsen. Wenn eine 
Anlagen doppelt so groß ist, braucht sie meistens auch doppelt so viel Fläche. Deswe-
gen steigt der Preis moderat an. 

Insgesamt müssen Sie bei einfachen Kompostierungsanlagen mit einem Spektrum von 
20 € bis 30 € pro Tonne Bioabfall rechnen. Das kann bis zu 100 € bei teuren Vergä-
rungsanlagen gehen. Dazwischen bewegt sich das. Einzelne Zahlen kann man nur vom 
einzelnen Standort abhängig machen. 

Letztes Beispiel: Wir haben auch einmal die Wirtschaftlichkeit verschiedener Anlagen 
verglichen. Wenn man Kompostierungsanlagen – das sind die beiden rechten Balken – 
nachrüstet, dann wird man in der Regel mit dem Gebührenhaushalt ein wenig in Konflikt 
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kommen. Das heißt, man muss eine Zuzahlung vorsehen. Lediglich bei sehr guten Voll-
stromvergärungsanlagen, wo also der gesamte Bioabfall vergoren und dann nachkom-
postiert wird, kann man unter Umständen auch eine leichte Einsparung erzielen. Das 
hängt aber sehr vom Einzelfall ab. 

Damit komme ich auch schon zum Fazit und bin mit fast einer Minute Verspätung noch 
ganz gut dran, hoffe ich. 

Ich konnte Ihnen zeigen, dass es bei den Bioabfällen sehr vielfältige Quellen gibt: von 
der braunen Tonne bis zu Gartenabfällen und auch industriellen Lebensmittelabfällen. 
Die Vergärung ermöglicht eine energetische und – man muss betonen – weiterhin auch 
eine stoffliche Nutzung der Inhaltsstoffe. Das heißt, Humus und Dünger sind weiterhin 
gewährleistet. Die Vergärung bietet gegenüber der Kompostierung klar den besseren 
Beitrag zum Klimaschutz. Biogas ist im Gegensatz zu Biotreibstoffen ein sehr universel-
ler Energieträger. Denn Sie können daraus Wärme, Strom und auch Biogas fürs Netz 
machen. Auch Autos können Sie bekanntermaßen mit Biogas betreiben. 

Die verschiedenen Kompostierungsanlagen sind durchaus nachrüstbar. Man kann da-
mit die Klimaschutzwirkung deutlich steigern. Allerdings ist die Wirtschaftlichkeit konkret 
von den örtlichen Randbedingungen abhängig. Bisweilen muss die Gebühr erhöht wer-
den. Das hängt aber vom Einzelfall ab. 

Das war’s in aller Kürze. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Vorsitzender Ulrich Müller:  Vielen Dank, Herr Professor Dr. Faulstich. Das war wirk-
lich ein Überblicksvortrag, der auch sehr transparent und nachvollziehbar war. 

Dann kommen wir ohne weiteren Übergang gleich zum zweiten Sachverständigen. Herr 
Dehoust, bitte schön. 

Herr Dehoust:  Meine Damen und Herren! 

(Beginn einer Powerpoint-Präsentation, Anlage 2) 

Ich möchte über die Fragen der energetischen Verwertung aus der Sicht der Wissen-
schaft zu Ihnen reden. Das war mein Titel. Schwerpunkt soll aber sein, die von Herrn 
Professor Faulstich aufgezeigten Grunddaten im Prinzip am Beispiel einer ganz aktuel-
len Studie für Deutschland kurz darzustellen und dann anhand der Zahlen, die Sie mir 
netterweise für Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt haben, auch einmal eine 
Abschätzung des Potenzials für Baden-Württemberg zu machen. Dabei müssen Sie mir 
zugestehen, es war eine Abschätzung, keine Studie. Also sind die ganzen Daten auch 
entsprechend grob zu verstehen. 

In der Studie, die gerade für das Umweltministerium in Bonn und Berlin sowie diverse 
Mitauftraggeber abgeschlossen wurde, haben wir Abfallwirtschaft in der Summe bilan-



– 9 – 

Umweltausschuss, 29. Sitzung, 19. November 2009 
UA29P (öffentlicher Teil), Gold 

ziert und als Schwerpunkt natürlich Bioabfall und Grünabfall gewählt. Von den Fraktio-
nen, die Herr Professor Faulstich gezeigt hat, betrachte ich nur den Bioabfall und den 
Grünabfall, also nur das, was wirklich originär als Bestandteil der Siedlungsabfälle an-
zusehen ist. 

Beim Bioabfall und beim Grünabfall haben wir in der heutigen Situation – das ist eine 
Grafik, wie sich die Stoffströme im Jahr 2006 aufgegliedert haben – im Prinzip eine Ver-
teilung zwischen Kompostierung – nahezu der gesamte Grünabfall – und Vergärung 
sowie bei Bioabfall eine Aufsplittung zwischen Kompostierung und Vergärung. Ungefähr 
85 % des Bioabfalls in Deutschland wird kompostiert, der Rest wird vergärt.  

Lassen Sie mich noch einmal erwähnen, was Professor Faulstich gesagt hat: Es geht 
nicht um Kompostierung oder Vergärung, es geht im Prinzip darum, die Kompostierung 
auf jeden Fall zu erhalten und durch Vergärungsstufen zu ergänzen. Es gibt immer Res-
te, die zur MVA kommen. Es gibt – auch das ist schon gezeigt worden – Anwendungen 
in der Landwirtschaft für den Kompost, die entsprechend mit Düngegutschriften und 
Gutschriften für den Ersatz von Torf als Kompostgutschrift anzusehen sind. Die Höhe 
der Gutschriften kann erheblich schwanken. Das hängt sehr davon ab, in welcher Quali-
tät der Kompost hergestellt wird und welche Anteile tatsächlich als Torfersatz gewertet 
werden können. 

Bei der Kompostierung – wie eben schon gezeigt – haben wir außer dem Nutzen des 
Düngers keine Gutschriften und keinen Nutzen mit Ausnahme der Störstoffe, die in die 
MVA gehen und dort eine gewisse Gutschrift einbringen. Bei der Vergärung dagegen 
kommen Strom und Wärme aus der Biogasanlage, aus der Vergärungsanlage und dem 
angeschlossenen BHKW dazu. 

Für unsere Bilanz, die die Situation in Deutschland beispielsweise für das Jahr 2020 in 
optimierter Form abbilden soll, wurde angenommen, dass 90 % der Bioabfälle vergärt 
werden und dass 90 % der Grünabfälle einer stoffstromspezifischen Behandlung unter-
zogen werden. Auf die Details dieser stoffstromspezifischen Behandlung brauche ich, 
glaube ich, nicht eingehen, weil Herr Buchheit nachher darauf eingehen wird. Nur so 
viel grob: Man nimmt den Grünabfall an, teilt ihn auf in eine Grobfraktion, eine Mittel-
fraktion und eine Feinfraktion. Die Grobfraktion – bei unserem Ansatz waren das 25 % – 
wird thermisch verwertet, also im Biomasseheizkraftwerk. Die Mittelfraktion – in unse-
rem Ansatz auch 25 % – wird vergärt, im Normalfall zusammen mit dem Bioabfall, und 
der Rest, 50 % als Feinfraktion wird traditionell wie derzeit auch kompostiert.  

In der Endabrechnung sehen wir an dieser Tabelle, dass der Bioabfall – auch das wur-
de eben beschrieben – in der heutigen Situation mit einem geringen Anteil an Vergä-
rung mehr oder weniger gerade so ausgeglichen ist und eine ganz kleine Lastschrift in 
der bundesweiten Bilanz aufweist. Das wird mit dem Ansatz auf eine Gutschrift von 
knapp 200 kg pro Tonne Bioabfall ausgeglichen. Das rechnet sich dann zu einem Ge-
samtbeitrag von ungefähr 1 Million t CO2 pro Jahr in Deutschland. Die grüne Spalte am 
Ende zeigt dann die Differenz zwischen den beiden. 
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Beim Grünabfall ist die Situation ähnlich. Hier haben wir in der Istsituation mit aus-
schließlicher Kompostierung eine knappe Belastung von 17 kg CO2 pro Tonne Grünab-
fall, was dann mit 70 000 t CO2-Lasten pro Jahr im Istzustand einhergeht. Wenn die 
beschriebene stoffstromspezifische Grünabfallbehandlung durchgeführt wird, dann kann 
man eine Gutschrift von ungefähr 180 kg CO2 pro Tonne erzielen. Eingekreist sehen 
Sie, dass das in der Summe eine Verbesserung der Situation in der Größenordnung 
von 2 Millionen t pro Jahr für Deutschland ergibt. Das sind die Ergebnisse aus der er-
wähnten Studie. 

Wie das Ganze zustande kommt, möchte ich an ein paar Details aufzeigen. Es wurde 
heute schon völlig zu Recht erwähnt, dass die CO2-Emissionen aus der Kompostierung 
oder der Vergärung nicht klimawirksam sind, weil sie im Prinzip nur das, was vorher an 
CO2 durch die Biomasse gebunden wurde, wieder freisetzt. Anders ist es bei Methan-
emissionen. Die Situation der Methanemissionen in den entsprechenden Anlagen wur-
de untersucht, wenn auch sicher noch nicht flächendeckend genug. Die Untersuchun-
gen laufen auch weiter. Die aus den bisher vorliegenden Untersuchungen gezeitigten 
Ergebnisse zeigen, dass sie sehr relevant für die CO2-Bilanz sind. Für Vergärungsanla-
gen beispielsweise ist nach den heutigen Messdaten zu erwarten, dass wir Emissionen 
von 3,7 kg Methan pro Tonne Bioabfall haben, was zu einer CO2-Beeinflussung des 
spezifischen Faktors von knapp 100 kg CO2 pro Tonne Bioabfall führt. Bei Lachgas 
kommen noch einmal 36 kg dazu. Wenn man sich die Zahlen noch einmal vor Augen 
führt, die Herr Professor Faulstich eben gezeigt hat, dann ist das ein ganz relevanter 
Anteil an der Gesamtbilanz für die Vergärung. 

Bei der Grünabfallkompostierung sieht die Sache besser aus. Da sind die Emissionen 
geringer. Das heißt, wir haben Methanemissionen, die zu einer CO2-Belastung von 
21 kg CO2 pro Tonne Grünabfall in der Kompostierung führen und zufällig zur gleichen 
Zahl für die Lachgasemissionen. 

Das ist noch einmal die Zusammenstellung der zitierten Quellen. Die Messungen sind 
erst in den letzten Jahren durchgeführt worden und – wie gesagt – leider noch nicht flä-
chendeckend. Die Kompostierung von Bioabfällen liegt zwischen den beiden genannten 
Emissionsdaten. 

Daraus habe ich eine beispielhafte Berechnung gemacht über den Vergleich von Bioab-
fallkompostierung und Bioabfallvergärung. Wir sehen bei der Bioabfallkompostierung 
als Endergebnis ungefähr 20 kg CO2-Zusatzemissionen. Das ist so ähnlich wie das Bild 
vorhin: Alle Balken, die nach oben führen, sind Belastungen; alle die nach unten führen, 
sind Entlastungen, Gutschriften, und der blaue Balken ist die Summe aus beiden. 

Man sieht, dass die Reste in der MVA in einer Größenordnung von 6 kg CO2 pro Tonne 
Bioabfall beteiligt sind. Das ist nicht sehr relevant. Relevanter sind die Kompostgut-
schriften für Düngung und Torfersatz. Die habe ich in den beiden Berechnungen gleich 
gesetzt. Sie schwankt wie schon gesagt sehr stark dadurch, was ich tatsächlich mit dem 
Kompost mache. Ich habe unterstellt: Wenn man eine Vergärung macht, dann optimiert 
man auch die Kompostverwertung und kann damit etwa die gleiche Größenordnung 
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erzielen. Die Gutschriften, die für Strom und Wärme dazukommen, liegen für die Vergä-
rungsanlage in der Größenordnung von 200 kg CO2 pro Tonne. Das ist ein Bereich, der 
sehr stark schwanken kann, insbesondere in der Abhängigkeit der Effizienz der Wär-
menutzung. Was ich hier zeige, stellt in etwa das Optimum dar. 

Die Emissionen liegen in der Kompostierung genauso wie eben angezeigt. Die dort ge-
nannten Werte führen in der Größenordnung von 40 kg pro Tonne zu Emissionen. In 
der Vergärung – jetzt fragen Sie sich: Warum sind die geringer? – habe ich schon Op-
timierungen angesetzt, wie man sie nach heutigem Erkenntnisstand in einer Vergä-
rungsanlage erreichen kann, die ein geschlossenes Aggregat darstellt und einen sehr 
begrenzten Raum hat, in dem die Emissionen stattfinden. Dort geht man in verschiede-
nen Arbeiten davon aus, dass man die Emissionen mit wirtschaftlich vertretbaren Maß-
nahmen um etwa 90 % reduzieren kann. Diesen Wert habe ich hier eingesetzt. Beim 
Betrieb ist zu berücksichtigen, dass bei den Emissionen, die durch den Betrieb notwen-
dig sind, bei der Vergärung schon berücksichtigt wurden, dass der Strom aus der Ei-
genproduktion benutzt wurde. Deswegen geht das fast gegen null. 

Im Endabgleich kann man sagen: Den etwa 20 kg CO2 pro Tonne Zusatzbelastung 
steht eine Einsparung von knapp 250 kg pro Tonne bei einer optimierten Variante ge-
genüber. Wenn man die Emissionsverbesserungen nicht berücksichtigte, würde es auf 
etwa 150 kg heruntergehen, dann sind wir wieder bei der Größenordnung, die Professor 
Faulstich gezeigt hat. Wenn man bei der Effizienz der Wärmenutzung von weniger op-
timalen Randbedingungen ausgeht, gehen wir noch einmal um 30 kg pro Tonne CO2 

herunter und lägen dann in einer Größenordnung von 120 kg pro Tonne. 

Das Gleiche habe ich im Prinzip für den Grünabfall gezeigt mit der dargestellten stoff-
stromspezifische Behandlung auf der rechten Seite und mit der klassischen Kompostie-
rung auf der linken Seite. Hier ist das Potenzial ähnlich wie bei der Bioabfallvergärung. 
Das ist nicht verwunderlich, weil hier zu einem großen Teil die thermische Nutzung der 
holzigen Grobfraktion aus dem Grünabfall beiträgt. 

Wie wirkt sich das Ganze auf die Potenziale für Baden-Württemberg aus? Ich habe die 
Daten aus den Antworten auf die Anfragen, die wir heute vortragen und über die wir 
diskutieren, in eine ganz grobe Bilanz eingebracht, was man aufgrund der geringen Da-
tentiefe eher als Abschätzung ansehen muss. Ich habe den Istzustand für Baden-
Württemberg mit den genannten Daten aufgeführt. 443 000 t Bioabfall werden zu unge-
fähr einem Drittel vergärt und zu zwei Drittel kompostiert, verbunden mit den entspre-
chenden Faktoren. Ich habe bei diesem Vergleich nicht den Wert angesetzt, der vorhin 
an der Wand stand, sondern den reduzierten, also mit hohen Emissionen und geringe-
rer Wärmenutzung von ungefähr 115 kg CO2 pro Tonne Entlastung. 

Ich habe dann über diesen Mix Vergärung und Kompostierung die CO2-Bilanz für Ba-
den-Württemberg ganz grob abgeschätzt. Beim Kompost sehen Sie: Im Moment kommt 
nur die Kompostierung zum Tragen, was zu einer Zusatzbelastung führt. Im Aufrechnen 
von Bioabfall und Grünabfall ist die derzeitige Situation so, dass man mit der Bio- und 
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Grünabfallbehandlung in Baden-Württemberg CO2 in einer Größenordnung von 15 000 t 
einspart. 

Wenn man das umstellen würde auf 100 % Ergänzung um Vergärungsanlagen und 
100 % Kombination aus Kompostierung, Vergärung und Verbrennung durchführen wür-
de, könnte man eine Einsparung von knapp 300 000 t CO2 pro Jahr erreichen, was zu 
einer Differenz von 275 000 t pro Jahr führt. Das ist dann das Potenzial, das eine reine 
Umstellung mit sich brächte. Würde man zusätzlich noch die Anlagen optimieren – das 
habe ich nur am Beispiel der Vergärung der Bioabfälle gemacht mit der genannten Re-
duktion der Emissionen und der besseren Ausnutzung der Wärme –, dann kämen wir 
auf ein Gesamtpotenzial von ca. 400 000 t CO2 für dieses Szenario, was eine Einspa-
rung von etwa 390 000 t mit sich brächte. 

Jetzt werden manche von Ihnen sagen: Wenn wir den Bioabfall und Teile des Grünab-
falls aus dem Restabfall ziehen, dann entgehen uns auch Gutschriften aus der Müll-
verbrennung. Die habe ich auch einmal kurz durchgerechnet mit den Rahmendaten, die 
Sie hier sehen. Der durchschnittliche Restmüll, wie er in den Antworten genannt wurde, 
hat etwa 10,2 Megajoule pro kg Heizwert in Baden-Württemberg. Ich habe etwa 61 % 
Anteil biogener Kohlenstoff angesetzt. Das ist eine Größenordnung, die nur für eine 
Nebenrechnung wichtig war. Beim Bioabfall haben wir einen Heizwert von etwa 
3 Megajoule und bei Grünabfall aufgrund der holzigen Fraktion eine Größenordnung 
von 4,2 Megajoule. Dort muss man berücksichtigen, dass es eben um 100 % biogene 
Massen geht, was die Bilanz dann erheblich verbessert. 

Das zu den verschiedenen Müllverbrennungsanlagen in Baden-Württemberg. Uns 
reicht im Moment vielleicht die Gesamtspalte. Das heißt, im Durchschnitt haben die 
Müllverbrennungsanlagen in Baden-Württemberg einen Stromwirkungsgrad von 13,3 % 
und Wärme von 22,9 %. Das ist im Bundesdurchschnitt eine sehr gute Energienutzung 
der Müllverbrennungsanlagen in Baden-Württemberg. Wenn man diese Daten mit dem 
Restmüll oder den entsprechenden Fraktionen verrechnet, kommt man auf CO2-
Gutschriften – ich habe das Minuszeichen weggelassen – bei Restmüll in der Größen-
ordnung von 100 kg CO2-Einsparung pro Tonne Restmüll, beim Bioabfall trotz des ge-
ringeren Heizwerts, aber aufgrund der 100 % Biomasse von etwa 160 kg und bei Grün-
abfall von ca. 200 kg CO2 pro Tonne. Wenn man das für die aus der Restmülltonne ge-
zogenen Menge Bioabfall hochrechnet – das waren 274 000 t pro Jahr, von denen ich 
in meiner Bilanz ausgegangen bin, dass man diese zusätzlich erfassen könnte; dazu 
sage ich auch gleich noch einmal zwei Worte –, dann würde das in der Müllverbrennung 
zu weniger CO2-Entlastung in der Größenordnung von 40 000 t führen. Das heißt, auch 
wenn man diese entgangenen CO2-Einsparungen in der Müllverbrennung berücksich-
tigt, würde man noch immer 350 000 t CO2 pro Jahr einsparen können. 

Vorsitzender Ulrich Müller:  Würden Sie bitte allmählich zum Ende kommen. 

Herr Dehoust:  Ich bin so gut wie fertig. Nur noch: Wie bin ich auf die 274 000 t Bioab-
fall gekommen, die man zusätzlich sammeln kann? Das sind Faustzahlen. Bundesweit 
geht man davon aus, dass pro Einwohner etwa 64 kg Bioabfälle als Potenzial vorhan-
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den sind. Das ergab 690 000 t pro Jahr, die gesammelt werden könnten. 443 000 t sind 
derzeit schon getrennt erfasst. Das ergibt dieses Potenzial. 

Bei Grünabfällen kann man nach Faustzahlen für Baden-Württemberg kein zusätzliches 
Potenzial erheben, weil Baden-Württemberg quasi Vorreiter im Sammeln von Grünab-
fall ist. Das heißt, da überschreitet man eher schon bundesweite Faustzahlen. Deshalb 
habe ich kein zusätzliches Potenzial eingestellt. Das heißt natürlich nicht, dass bei einer 
Optimierung nicht auch noch etwas da wäre. Aber man kann es mit Faustzahlen nicht 
so ohne Weiteres hochrechnen.  

Wie könnte man diese 274 000 t extra sammeln? Was ist dafür notwendig? Zum einen 
natürlich der Anschluss der Kreise und Städte, die derzeit noch nicht angeschlossen 
sind, an ein System zur getrennten Erfassung, aber auch eine starke Intensivierung der 
Erfassung dort, wo man schon Bioabfalltonnen hat. In der Regel kann man davon aus-
gehen, dass in den ländlichen Gebieten schon alles erreicht wird, was derzeit machbar 
ist, aber besonders im Großstadtbereich gäbe es auch dort, wo schon gesammelt wird, 
eine Menge zusätzlicher Potenziale. Beispiele, wie man Leute dazu motivieren kann, 
ihren Restmüll auch in Großwohnanlagen getrennt zu sammeln, gibt es derzeit in der 
Praxis zuhauf. Hier zeigt sich ganz deutlich, dass dieses Potenzial, das bis vor Kurzem 
Praktiker noch als nicht mobilisierbar angesehen haben, durchaus mobilisierbar ist. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Vorsitzender Ulrich Müller:  Vielen Dank, Herr Dehoust. – Eine kurze Atempause, und 
dann kommt Herr Dr. Dederer. Er wird die landwirtschaftlichen Aspekte einbeziehen, 
denn er ist Biogasfachberater für Nordwürttemberg und Nordbaden.  

Herr Dr. Dederer:  Frau Ministerin, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren!  

(Beginn einer Powerpoint-Präsentation, Anlage 3) 

Ich möchte Sie aus der Sicht der Landwirtschaft darüber informieren, wie es dort mit 
Biogasanlagen aussieht. Ich möchte zunächst den Istzustand darstellen, dann die Über-
legungen, die heute ein Betreiber anstellt, um Biogas zu erzeugen, dann auch auf 
Hemmnisse eingehen, gerade im Zusammenhang mit Reststoffvergären, und zum Ab-
schluss ein kleines Fazit ziehen. 

Zunächst die Übersicht: Wie viele Biogasanlagen haben wir in Baden-Württemberg? Sie 
sehen auf der rechten Seite die Anzahl aus dem Jahr 2004: Damals hatten wir 
283 Anlagen mit einer installierten Leistung von 27 Megawatt. Bis Ende 2009 – die Zah-
len wurden von uns vorausgeschätzt – werden wir 612 Biogasanlagen haben werden, 
die insgesamt 160 Megawatt produzieren. Das heißt also, die Anlagenzahl hat sich 
mehr als verdoppelt und die installierte Leistung mehr als verfünffacht. 
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Biogas kommt hauptsächlich aus Gülle. Das war der Beginn der Biogasszene. Schwer-
punkthauptgebiete sind deshalb in Süd- und in Nordwürttemberg. 

Wie ist die Aufteilung? Über 50 % der Anlagen haben bis zu 200 kW, nur 15 % der An-
lagen haben über 500 kW. Von diesen Anlagen arbeiten 46 landwirtschaftliche Biogas-
anlagen mit Rest- und Abfallstoffen. 

Wie ist die aktuelle Situation in der Landwirtschaft? Es zeigt sich, dass sich der Landwirt 
durch die Biogasanlagen ein zusätzliches Einkommen erhofft, da im Moment in den 
klassischen Produkten, wie Milch und Getreide, die Wirtschaftlichkeit derzeit kaum ge-
geben ist. Die andere Seite ist, dass ein Großteil der Anlagen derzeit im Bereich um 
200 kW geplant werden. 

Was wird eingesetzt? Die Darstellung zeigt Ihnen sowohl die verschiedenen Größen-
klassen – 150 kW bis über 500 kW – als auch die verschiedenen Einsatzprodukte. Das 
geht von Gülle über Festmist, Silomais, Ganzpflanzensilage, Getreide und Exoten wie 
Sonnenblumen, Hühnermist und andere Kulturen. Es zeigt sich, dass die kleinen Anla-
gen einen sehr hohen Anteil an Gülleverwertung haben, relativ wenig Mais, aber auch 
Grünlandverwertung. Je größer die Anlagen werden, desto weiter wird der Gülleanteil 
zurückgedrängt, desto mehr kommt der Mais zum Einsatz. Auch die Grünlandanteile 
gehen zurück. Aber das ist ein ganz natürlicher Vorgang, dass große Anlagen gezielt 
mit einem Substrat „gefüttert“ werden müssen, um Störungen zu vermeiden und das 
Risiko zu verringern.  

Was überlegt sich nun ein Landwirt, wenn er eine Biogasanlage bauen möchte? Er geht 
zunächst einmal von der Seite des EEG an die Sache heran. Das EEG gibt für diese 
NawaRo-Anlagen eine Grundvergütung, für die NawaRos einen NawaRo-Bonus und 
einen KWK-Bonus für die Wärmenutzung. Zusätzlich gibt es natürlich noch den Land-
schaftspflegebonus, den Technologiebonus und den Emissionsminderungsbonus. Dar-
auf möchte ich aber jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Die Entscheidungsgrundlage für 
den Landwirt sind die ersten drei Boni, die er bekommen kann.  

Des Weiteren muss man wissen: Was zählt zur Biomasse? Nach der Definition im EEG 
handelt es sich hierbei um Pflanzen und Pflanzenbestandteile, die in der Landwirtschaft 
oder im Rahmen der Landschaftspflege anfallen und keiner weiteren Aufbereitung au-
ßer der Ernte, Konservierung und Nutzung in der Biogasanlage unterzogen wurden. 
Dazu zählen natürlich Gülle und alle Stoffe im Sinne der EU-Verordnung 1774/2002. 
Das ist auch entscheidend, wenn wir nachher die Diskussion führen über Reststoffe und 
eventuell auch Bioabfall weiterverwerten. 

Die Positivliste im EEG, die vorgibt, was nachwachsende Rohstoffe sind, betrifft ganze 
Pflanzen, Getreide oder Wiesenaufwuchs. Zum Negativbereich zählen z. B. aussortierte 
Kartoffeln, Getreideausputz oder auch der Trester bei der Saftherstellung. Wir werden 
nachher sehen, dass diese Stoffe auch im Sinne des Abfallrechts in der Bioabfallver-
ordnung enthalten sind. 
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Die zweite Möglichkeit, die das EEG seit dem 1. Januar 2009 eröffnet, ist, dass in einer 
Anlage für nachwachsende Rohstoffe auch pflanzliche Nebenprodukte eingesetzt wer-
den können. Dafür gibt es die Grundvergütung, den NawaRo-Bonus, aber nicht für den 
Anteil der pflanzlichen Nebenprodukte, und den KWK-Bonus.  

Diese Liste hier will ich nicht im Einzelnen vorlesen, aber hier wäre z. B. Obsttrester zu 
nennen. In der Negativliste stand vorhin Trester, hier haben wir schon Obsttrester. Da 
stellt sich in der Praxis die Frage: Wie sieht es mit Traubentrester aus? Ist er überhaupt 
im Sinne eines Nebenprodukts einsetzbar? 

Aus meiner Sicht – das erlebe ich derzeit auch in der Praxis draußen – können die 
pflanzlichen Nebenprodukte für den Landwirt interessant sein, also für die Verwertung 
in einer landwirtschaftlichen Biogasanlage. Natürlich müssen die Vor- und Nachteile mit 
den Auflagen abgewogen werden, die zusätzlich durch diese Reststoffe kommen. Des 
Weiteren muss man darauf aufmerksam machen, dass die Biogastechnik, die in der 
Landwirtschaft eingesetzt wird, nur für homogene, störstofffreie Substrate geeignet ist. 
Wenn wir über Bioabfall reden, dann ist diese Störstofffreiheit nicht immer gegeben, 
sodass dort teilweise eine andere Technik eingesetzt werden muss. 

Dann gibt es eine zweite Kategorie an Anlagen, und zwar die Vergütung für reine Ab-
fallanlagen. Hier bekomme ich nur noch die Grundvergütung und den KWK-Bonus. Das 
sind also Anlagen, in denen Stoffe aus der Biomasseverordnung verarbeitet werden, die 
keine NawaRos sind. Das können Fette sein, das kann der Inhalt der Biotonne sein, das 
sind Speisereste. Man muss wissen – auch die Landwirte müssen das wissen –, dass 
eine Anlage zu einer Abfallanlage wird, wenn nur ein Gramm eines Bioabfalls in eine 
NawaRo-Anlage mit Gülle kommt. Dann wird die Anlage im Genehmigungsrecht usw. 
zur Abfallanlage. Die Konsequenz wäre, dass beim Einsatz von Reststoffen, Bioabfall, 
pflanzlichen Nebenprodukten zusätzlich andere Rechtsbereiche beachtet werden müs-
sen. Das wären z. B. die Bioabfallverordnung, im Bereich der Genehmigung das 
Baurecht und das Immissionsschutzrecht, das Düngemittelrecht und die Verordnung 
über tierische Nebenprodukte.  

Gärreste werden in dem Moment, wo Bioabfall hineinkommt, zu Bioabfall und müssen 
praktisch unter den Bedingungen der Bioabfallverordnung ausgebracht bzw. behandelt 
werden. Nach der Bioabfallverordnung muss dann ein Lieferscheinverfahren eingeführt 
werden, eine thermische Behandlung, eine Pasteurisierung oder eine Nachkompostie-
rung werden notwendig, eine direkte Prozessprüfung kann auf die Betriebe zukommen 
sowie eine Produktanalyse auf Schwermetalle und Fremdstoffe, Bodenuntersuchungen 
können nötig werden und Höchstmengen bei der Ausbringung eine Rolle spielen. Diese 
Auflagen, die durch e i n e n  Bioabfall hinzukommen, schrecken den einen oder ande-
ren Landwirt ab. 

Ein weiterer Gesichtspunkt wäre, dass die Wirtschaftlichkeit – so berichten mir die 
Landwirte – bei Abfallanlagen nur gegeben ist, wenn auch ein gewisser Entsorgungser-
lös für den Landwirt mitkommt. 
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Ein weiteres Risiko, das zumindest aus landwirtschaftlicher Sicht zu beachten ist und 
auch von Betreibern berichtet wird, ist, dass die Rohstoffsicherheit nicht gewährt wird. 
Es gibt also keine langfristigen Verträge über diese Biomasse oder diese Abfallstoffe. 
Nichtsdestotrotz müssen Abfallanlagen eine bestimmte Größe haben, damit sich der 
Zusatzaufwand, um Störstoffe zu entfernen usw., wirtschaftlich trägt. 

Ein kleines Beispiel zur Veranschaulichung: Was sind NawaRos, was ist Abfall? Ein 
Landwirt produziert Kartoffeln, speziell zur Biogaserzeugung. Das ist ein klassisches 
NawaRo-Produkt. Dafür gibt es keine Auflagen.  

Sein Nachbar, der andere Landwirt, produziert Lebensmittel, also Kartoffeln für den 
Markt. Wir wissen, dass die Kartoffeln nicht alle gleichmäßig sind, das heißt, es gibt 
kleine und große, die er nicht verwerten kann. Jetzt ist die Frage: Was mache ich mit 
diesem Restprodukt? Naheliegend ist, dass man das dann in eine Biogasanlage bringt. 
Das hat aber dann folgende Konsequenzen: Zum einen ist diese aussortierte Kartoffel – 
Sie haben es vorhin schon gesehen – ein pflanzliches Nebenprodukt. Das heißt, das 
EEG greift, ich bekomme nicht den NawaRo-Bonus. Zum anderen fällt diese aussortier-
te Kartoffel unter die Bioabfallverordnung. Das hat die Folge, die ich Ihnen auch schon 
gezeigt habe, dass weitere Rechtsbereiche – Bioabfallverordnung, Ausbringung usw. – 
zu berücksichtigen sind. Dieses Beispiel könnte man auf andere Produkte erweitern, 
z. B. auf Getreide oder Gemüse; es gibt eine ganze Menge davon. 

Mein Fazit aus dieser Darstellung ist: Die Landwirtschaft ist an den klassischen nach-
wachsenden Rohstoffen für Biogasanlagen interessiert. Die pflanzlichen Nebenprodukte 
werden derzeit trotz der teilweise zu erwartenden Auflagen sehr stark nachgefragt. Die 
Abfallanlage, sprich Biotonne, Speisereste, ist aus meiner Sicht etwas für Spezialisten. 
Sie können natürlich auch Landwirte sein, es gibt auch einige in Baden-Württemberg, 
die das sehr gezielt verwerten. 

Es wäre also sinnvoll – Sie haben es gemerkt –, die Gesetzeslage zu prüfen: Wie könn-
te man aus dem vorher Lebensmittel, nachher Bioabfall etwas für die Verwertung tun, 
damit das einfacher wird? 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Vorsitzender Ulrich Müller:  Danke schön, Herr Dr. Dederer. Das war jetzt eine ganz 
interessante Ergänzung, sozusagen ein Stück weit eine andere Welt: Von der Landwirt-
schaft stammen die Ausgangsprodukte und werden in der Landwirtschaft verwertet. Es 
ist abgegrenzt gegenüber der Abfallwelt. Die Frage ist: Muss man das so abgrenzen, 
wie dies heute der Fall ist? 

Jetzt machen wir eine Fragerunde. – Bitte schön, Herr Untersteller. 
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Abg. Franz Untersteller  GRÜNE: Herr Vorsitzender, verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Durch die ersten beiden Vorträge ist, denke ich, deutlich geworden, welche Vortei-
le unter Klimaschutzgesichtspunkten eine Vergärung gegenüber einer Kompostierung 
hat. 

Herr Faulstich ist Vorsitzender des Sachverständigenrats, also mehr oder weniger einer 
Einrichtung, die zur Politikberatung da ist. Heutzutage ist es so, dass im Abfallgesetz 
sinngemäß steht: Bioabfälle und Grünabfälle sind getrennt zu erfassen und zu verwer-
ten. Wie das gemacht wird, ist zunächst nicht festgelegt. 

Vor dem Hintergrund dessen, was hier dargestellt wurde, und der Anforderungen, die 
es aus dem Klimaschutz gibt, lautet die Frage: Wie kann man das in die Praxis umset-
zen? Geschieht das dadurch, dass wir mit den entsorgungspflichtigen Körperschaften 
reden und sie informieren oder sie sich selbst informieren und das dann umsetzen? 
Macht es einen Sinn, als Gesetzgeber tätig zu werden und zu sagen: Die Vorteile sind 
so groß, dass man eigentlich einen Vorrang der energetischen Verwertung in Form der 
Vergärung oder anders in das Gesetz – entweder in das Bundesabfallgesetz oder in die 
Landesabfallgesetze – aufnehmen muss? Oder wie können diese Vorteile, die darge-
stellt wurden, möglichst rasch – sage ich einmal – umgesetzt werden? 

Herr Dr. Faulstich:  In der Tat sind die Altanlagen das Problem. Wenn Sie eine neue 
Anlage bauen würden, hätte die Genehmigungsbehörde sogar eine Chance, eine Kom-
postierungsanlage zu verhindern. Das ist mittlerweile bei einigen Kraftwerken gesche-
hen, indem die Genehmigungsbehörde sagt: Dem Klimaschutz ist nicht ausreichend 
Rechnung getragen worden. Insoweit sind also Neuanlagen sicherlich kein Problem. Da 
würde auch jede Kommune freiwillig eine Vergärungsanlage bauen. 

Bei den Altanlagen oder den bestehenden Kompostierungsanlagen, die nun schon ein-
mal genehmigt sind – sie haben in der Regel keine zeitlich beschränkte Genehmigung –
, ist es rechtlich nicht so einfach, ihnen vorzuschreiben: Du musst diese Anlage jetzt 
nachrüsten. Ich denke aber schon, dass in den Bundesländern politisch einiges ge-
macht werden könnte, um die Kommunen dazu zu bewegen. Letztendlich muss es na-
türlich auf die Gebühren umgelegt werden, und man muss in letzter Konsequenz dem 
Bürger vermitteln: Mehr Klimaschutz kostet auch moderat mehr Geld. Wir beraten auch 
sehr viele Kommunen und versuchen, sie davon zu überzeugen, Kompostierungsanla-
gen umzubauen und als Vergärungsanlagen nachzurüsten. Wir machen dann auch die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung, und da kommt meistens heraus, dass man in einer 
Mischkalkulation die Gebühren moderat erhöhen muss. Auch mit einer Novellierung des 
Bundesabfallgesetzes und der Landesabfallgesetze können Sie bestehende Kompos-
tierungsanlagen kaum dazu zwingen, Vergärungsanlagen zu werden. 

Abg. Thomas Knapp  SPD: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
möchte im Grunde an das anschließen, was Herr Professor Faulstich gesagt hat. Wir 
müssen aber trotzdem Szenarien erarbeiten, für alles, was neu kommt – ich weiß, dass 
bei uns in der Region derzeit angedacht wird, vielleicht in die Vergärung zu gehen –, 
gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das auch gemacht wird. 
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Damit bin ich im Grunde schon bei Herrn Dederer, der ausgeführt hat: Es gibt gewisse 
Schwierigkeiten. Das eine sind die Entsorgungserlöse, die man braucht, um vergären 
zu können. Denn ohne Erlöse wird es nicht wirtschaftlich funktionieren. Zum anderen ist 
es die Rohstoffsicherheit, die man braucht. Ich denke an die braune Tonne und Bioab-
fälle. Wenn ich es richtig weiß, müssen die Landkreise und die kreisfreien Städte diese 
jeweils wieder neu ausschreiben, neu vergeben. Sie dürfen es nicht über einen länge-
ren Zeitraum fix einem Betreiber geben, es sei denn, sie seien selbst Eigentümer oder 
Betreiber. Dann kann es vielleicht funktionieren. Wie kann man das auflösen?  

Als Letztes würde mich eine Zahl interessieren – Herr Dr. Dederer weiß, wovon ich rede 
–: Sind Ihre 612 Anlagen vor oder nach dem Anlagebegriff im EEG oder jetzt wieder vor 
dem Anlagebegriff? Sind viele getrennte Anlagen dabei? Sind es wirkliche Megawattan-
lagen oder zwei bzw. drei an einem Standort? Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.  

Herr Dr. Dederer:  Zu den Großanlagen: Es sind sehr wenige Orte, wo praktisch zwei 
Anlagen nebeneinanderstehen und dann nach dem EEG als 1-MW-Anlage gelten. Tat-
sächlich gibt es eine Anlage mit 1 oder 1,5 Megawatt; die anderen liegen darunter. 

Vorsitzender Ulrich Müller:  Das andere war eine Frage zur politischen Gestaltung. Ich 
weiß nicht, ob einer der bisher Angesprochenen sich dazu äußern möchte. 

Herr Dr. Faulstich:  Sie hatten auch noch einmal die Altanlagen angesprochen. Eines 
ist klar: Wenn die Kommunen die Bioabfallbehandlung z. B. für fünf Jahre ausschreibt 
und es geht an einen Privaten, dann kann sie natürlich nach fünf Jahren neu ausschrei-
ben und auch gewisse Restriktionen in die Ausschreibung hineinbringen. 

Dadurch, dass viele Kompostierungsanlagen in kommunaler Hand sind und von ihnen 
selbst betrieben werden, wird natürlich gar nicht ausgeschrieben. Dann können Sie da 
relativ schwer eingreifen. Aber überall da, wo ausgeschrieben und fremdvergeben wird, 
könnten Sie eingreifen. 

(Abg. Thomas Knapp SPD: Das würde aber auch für eine eigene Ver-
gärungsanlage gelten!) 

– Aber wer das erste Mal eine Ausschreibung für eine Vergärungsanlage mit günstigen 
Kosten gewinnt, gewinnt sie beim nächsten Mal auch. Sie können in die Ausschreibung 
hineinschreiben: Es sind bestimmte Klimaschutzauflagen zu berücksichtigen, und die 
könnte die Kompostierungsanlage nicht berücksichtigen. Da sind Sie als Kommune in 
der Ausschreibung relativ frei. 

Vorsitzender Ulrich Müller:  Weitere Fragen? – Ich würde gerne eine Frage stellen, 
praktisch aus der Kombination von zwei Aussagen. Wenn man einmal die Umstellung 
aller vorhandenen Anlagen unterstellt – das ist die große Schwierigkeit bei der Sache –, 
dann käme man damit auf eine CO2-Einsparung von 400 000 t pro Jahr in Baden-
Württemberg. 400 000 t von 75 Millionen t, das ist schon was. Sie haben bei Ihren 
Überlegungen bisher nur zwei Stoffelemente vorgeschlagen, also z. B. bestimmte Dinge 
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aus der Lebensmittelindustrie noch gar nicht, dann wäre es noch mehr. Schauen wir 
uns auf der anderen Seite an – das war eine Aussage von Ihnen, Herr Professor Faul-
stich –, dass die Kosten einer solchen Abfallbehandlung mit Vergärung um ungefähr 
20 € höher liegen, dann können wir versuchen, die spezifischen Minderungskosten 
auszurechnen und mit den Kosten für andere CO2-Minderungsmaßnahmen zu verglei-
chen. Ich weiß nicht, ob Sie das gleich aus dem Stegreif sagen können, aber die Relati-
on wäre interessant. 

Herr Dr. Faulstich:  Wenn ich jetzt eine Prioritätenreihenfolge aufstellen würde – das 
können wir vielleicht demnächst machen, weil wir, wie Sie wissen, an der Fortschrei-
bung des Abfallwirtschaftskonzepts hier im Land mitwirken –, dann würde ich zuerst 
einmal die sehr großen Kompostierungsanlagen nehmen, die mehrere Zehntausend 
Tonnen kompostieren. Diese umzurüsten dürfte relativ schnell auch zu Gutschriften füh-
ren. 

Nun gibt es natürlich auch eine Vielzahl von Kompostierungsanlagen mit 5 000 t, 
6 000 t, 7 000 t. Da können Sie praktisch nichts machen. Da könnten sich höchstens 
mehrere Kommunen zusammenschließen und sagen: Wir haben jeder einen 5 000-t-
Kompostierungsplatz – was meistens nicht sonderlich hochwertige Anlagen sind –, und 
wir fünf Kommunen schließen uns jetzt zusammen und bauen zusammen eine 25 000-t-
Vergärungsanlage. Mit einer hinreichend langen Abschreibungszeit kriegt man das 
auch unter kommunalen Bedingungen doch recht wirtschaftlich hin.  

Um konkrete Zahlen zu nennen, müsste ich es mir zuerst anschauen. Da ist vielleicht 
Herr Dehoust etwas näher dran, weil er die Zahlen kennt. 

Herr Dehoust:  Spezifische Vermeidungskosten zu benennen ist ein relativ schwieriges 
Feld, das ist ganz klar. Ich war nahe daran, quasi von mir aus die gleiche Frage zu stel-
len. Ich sehe hier auch ein großes Potenzial. Denn in den Kommunen wird viel an CO2-
Vermeidung und -reduzierung gearbeitet. Dort werden Maßnahmen umgesetzt, die von 
den spezifischen CO2-Vermeidungskosten her deutlich schlechter sind als die Nachrüs-
tung der Bioabfallkompostierung durch eine Vergärung. 

Wir haben solche Vermeidungskosten einmal in mehreren Einzelfällen durchgerechnet, 
aber die Schwankungsbreite ist enorm. Wenn Sie sich die Preisbeispiele von Herrn Pro-
fessor Faulstich noch einmal vor Augen halten, waren auch Fälle dabei, wo überhaupt 
keine Mehrkosten damit verbunden sind. Das heißt, dann haben Sie negative Vermei-
dungskosten. Solche Fälle sind durchaus denkbar. 

Weitere Fälle sind denkbar, z. B. dass es Vermeidungskosten in der Größenordnung 
von um die 50 € pro Tonne CO2-Vermeidung geben kann. Selbst wenn es in ganz un-
günstigen Fällen auf 100 bis 150 € pro Tonne CO2-Vermeidung hoch geht, ist das im 
Vergleich mit Maßnahmen, die heute zum Teil bundesweit gefördert werden, noch im-
mer sehr günstige CO2-Vermeidungskosten. Im Bereich Biotreibstoffe liegen wir z. B. 
bei 400 € bis 800 € pro Tonne CO2-Vermeidung. Im Bereich Fotovoltaik liegen wir auch 
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in dieser Größenordnung, eher am oberen Ende. Es gibt also zahlreiche Maßnahmen, 
die deutlich teurer sind. 

Einen Aspekt muss man bei der ganzen Sache noch berücksichtigen. Wenn es um den 
Anteil geht, der noch heute in der Restmülltonne ist, dann spielt es natürlich eine erheb-
liche Rolle, wie die Verträge mit dem Müllverbrennungsanlagenbetreiber laufen, ob eine 
Reduzierung der Restmüllmenge überhaupt Einsparungen bringt, die man dage-
genschreiben kann. Wenn das der Fall ist, kommen wir sehr nahe an negative Kosten. 
Dann ist es in der Regel überhaupt kein Mehraufwand. Es gibt eine Reihe von Potenzia-
len, die man zusätzlich erheben kann, also nicht aus der Restabfalltonne. Da muss man 
dann klipp und klar sagen: Das sind häufig zusätzliche Potenziale, da sind dann die vol-
len Kosten anzusetzen, und dann kommen wir eher in die Größenordnung von 150 € 
pro Tonne. Das muss man in der Summe sehen. 

Die Nachrüstung mit Vergärungsanlagen hat in der Gesamtsicht außerdem den großen 
Vorteil, dass man quasi automatisch die Kapazität erhöht. Wenn man von der heutigen 
Kompostierungskapazität ausgeht und diese Anlage um eine Vergärungsstufe ergänzt, 
dann wird die Kapazität dieser Anlagen automatisch in der Größenordnung von 25 bis 
30 % erhöht, je nachdem, wie gut die Anlage ist. 

Vorsitzender Ulrich Müller:  Vielleicht noch eine vorläufig letzte Frage an Sie, Herr 
Dr. Dederer. Sie haben bewusst die zwei Reiche geschildert. Man konnte heraushören, 
dass der Rat an den Landwirt lautet: Bei dem heutigen Abfallregime lass lieber die Fin-
ger davon und bleib bei deinen landwirtschaftlichen Ausgangsprodukten. Würden Sie 
dafür plädieren, um auch der Landwirtschaft zusätzliches Material zuspielen zu können, 
dass man an den Spielregeln zwischen den beiden Reichen etwas ändert. Sie haben 
betont, dass bereits ab dem ersten Gramm die Kartoffel einmal so und einmal so ge-
wertet wird. Die Kartoffel bleibt dieselbe, aber die Betrachtung ist eine andere. 

Sollte man unter Umständen nicht so total ins Abfallregime mit allen Folgen hineinfal-
len? Hätten Sie dazu Vorschläge, die für die Landwirtschaft natürlich interessant sein 
könnten? 

Herr Dr. Dederer:  Genau das ist der Punkt. Wir müssten dieses öffnen können, anders 
auslegen oder zumindest die Möglichkeit haben, in der Bioabfallverordnung gewisse 
Ausnahmen zu erteilen. 

Ich denke, Ihnen jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, ist etwas schwierig. Wenn dort 
etwas entstehen könnte, könnte man sicherlich interessante Beiträge leisten, um das 
hier einfach etwas offener zu gestalten. Was sicherlich sinnvoll ist, ist die Reihenfolge: 
zuerst Lebensmittel, dann Abfall. Ich denke, das ist ein Weg, den man gehen könnte. 

Dr. Faulstich:  Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, die sich allerdings auf die bundes-
politische Ebene konzentriert. Wir haben oft große Probleme, weil wir so ein zersplitter-
tes Stoffrecht haben: Hier das NawaRo-Recht, dort das Abfallrecht, wir haben das Pro-
duktrecht, das Landwirtschaftsrecht, das Bergrecht usw. Wir müssen wirklich bundes-
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rechtlich ansetzen und, was seit vielen Jahren angestrebt wird, ein einheitliches Stoff-
recht schaffen, das einfach vom Stoff ausgeht. Ob der Stoff hinterher gegessen, vergo-
ren oder Abfall ist, ist vom Stoff her eigentlich völlig egal. Auch diese Probleme, die wir 
in der Abgrenzung zwischen Verwertung und Beseitigung haben, hängen damit zu-
sammen, dass wir kein einheitliches Stoffrecht haben. Da wäre wirklich für einige Kolle-
gen aus dem Rechtsbereich viel zu tun. 

Herr Dr. Dehoust:  Zu dem Thema Kovergärung möchte ich noch kurz etwas ergänzen. 
Ich glaube, Herr Dr. Dederer hat Beispiele genannt, bei denen dringendst etwas geän-
dert werden sollte. Natürlich sollte all das, was in der Landwirtschaft produziert wird, 
auch in landwirtschaftlichen Anlagen vergoren werden können, damit die gesamte An-
lage nicht plötzlich einen anderen Charakter bekommt. 

Bei den Abfällen aus dem Siedlungsbereich gibt es meines Erachtens, um die Potenzia-
le des Bioabfalls zu nutzen, keinen Zwang zu sagen: Damit muss man in die Landwirt-
schaft gehen. Es gibt auch gute Gründe dafür, warum man das verstärkt nicht macht, 
auch das haben Sie gesagt, nach dem Motto: Man sollte den Bauern dasselbe raten 
wie den Schustern: Sie sollen bei ihren Leisten bleiben. Das ist durchaus berücksichti-
genswert. 

Was ich durchaus für interessant ansehe – da könnte man Ausnahmen machen –, ist 
der umgekehrte Weg, dass man nämlich mit den Bioabfällen, die man in die Landwirt-
schaft bringt, vielleicht Potenziale in der Landwirtschaft nutzt, die sonst nicht nutzbar 
wären. Damit könnten Bauern dadurch, dass sie Bioabfälle mitbehandeln können, erst 
zur Wirtschaftlichkeit für ihre eigenen Stoffe kommen. Das heißt, man sollte eher Bioab-
fälle dafür nutzen, dass Potenziale in der Landwirtschaft genutzt werden, die sonst nicht 
genutzt werden. Umgekehrt braucht man das nicht. Der Bioabfallbereich ist wirtschaft-
lich durchaus so interessant, dass man über entsprechende rechtliche Rahmenbedin-
gungen und Förderprogramme sowie Informationsprogramme die Potenziale, so glau-
ben wir, weitestgehend abwägen kann. 

Ein wichtiges Problem hat Herr Professor Faulstich ganz am Anfang angedeutet. Viele 
der Anlagen, die heute entweder in kommunaler, in privater Hand oder in Kombination 
sind, sind abgeschrieben. Viele dieser Anlagen müssen auch nachgerüstet werden. Vie-
le sind leider schon nachgerüstet; natürlich ist es gut, dass sie nachgerüstet worden 
sind, aber es ist schade, dass man das nicht genutzt hat, um mit einer Vergärungsanla-
ge nachzurüsten. Aber im Rahmen einer Nachrüstung, die notwendig wird, um die 
Emissionsvorgaben einzuhalten, wäre es eine gute Maßnahme, mit einer Vergärung zu 
kombinieren und die sowieso notwendige finanzielle Aufwendung in diese Richtung zu 
lenken. 

Vorsitzender Ulrich Müller:  Damit kommen wir zur zweiten Hälfte. Zunächst spricht 
Herr Horix zum Thema „Gesamtkonzepte vom Stoffstrom bis zur Biogasverwertung“ 
Herr Horix ist Diplom-Kaufmann, das heißt, da werden die wirtschaftlichen Dinge viel-
leicht auch eine gewisse Rolle spielen. 
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Herr Horix:  Sehr geehrte Frau Ministerin Gönner, Herr Vorsitzender Müller, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Sie haben es angedeutet: Ich komme von einer etwas 
anderen Perspektive. Ich bin zwar mittlerweile Ingenieur honoris causa geworden durch 
meine Tätigkeit bei der MVV. Das ist eine Adelung, die man nur durch lange Jahre er-
halten kann. 

(Abg. Franz Untersteller, GRÜNE: Das fehlt uns hier! – Gegenruf der 
Ministerin Tanja Gönner – Beginn einer Powerpoint-Präsentation, Anla-
ge 4) 

Insofern möchte ich für meinen Beitrag „Gesamtkonzepte vom Stoffstrom bis zur Gas-
verwertung“ auf drei Themen eingehen. Zunächst möchte ich darauf eingehen, wo die 
Bioabfälle eigentlich herkommen. Die Stoffströme werden auch gesetzlich gelenkt; dar-
auf will ich kurz eingehen. Dann gehe ich kurz auf die Abfallströme in Baden-
Württemberg ein und komme schließlich zu Konzepten, wie man mit Bioabfällen umge-
hen kann. Am Ende steht eine Zusammenfassung. 

Interessant war: Die Diskussion, die eben geführt wurde, knüpft eigentlich daran an, wo 
ich meinen Beitrag beginne. Wenn man sich über Bioabfallströme unterhält, dann ist 
erst einmal ein Thema: Bioabfallströme werden im rechtlichen Rahmen gelenkt. Das ist 
das eine. Das andere Thema lernt man in der Abfallwirtschaft: Der Abfall geht immer 
den Weg des günstigsten Geldes bzw. des wirtschaftlichen Weges. Das ist hier nicht 
abgebildet. Ich habe einfach links und rechts aufgezeigt, wie die Bioabfallströme gelenkt 
werden. Sie sehen links in blau Daten aus der Sicht der EU herunterkommend in natio-
nales Recht und rechts das Erneuerbare-Energien-Gesetz. 

Fangen wir links an. Im Moment ist es so, dass die EU-Abfallrahmenrichtlinie verab-
schiedet worden ist. Sie wird derzeit in nationales Recht umgesetzt. Dort steht in Arti-
kel 22 in Verbindung mit Artikel 4 – darauf komme ich noch einmal – ganz klar eine 

getrennte Sammlung von Bioabfällen zu dem Zwecke, sie zu kompostieren und 
vergären zu lassen. 

Das ist also die Richtlinie, die von der EU vorgegeben und in nationales Recht umzu-
setzen ist. 

Gleichzeitig ist derzeit in der EU eine neue Bioabfallrichtlinie in der Diskussion, die ge-
nau diesen Punkt aufnimmt. Der eine Punkt ist also das, über das wir die ganze Zeit 
diskutiert haben, die Vergärung plus Kompostierung. Das wird ganz klar von der EU 
vorgegeben. Wenn ich auf die andere Seite schaue in Richtung Erneuerbare-Energien-
Richtlinie, finde ich dort auch etwas zu den Biomassen schlechthin. Da steht, dass „Bio-
masse den biologisch abbaubaren Teil von Abfällen aus Industrie und Haushaltungen 
umfasst“. Interessanterweise ist hier schon wieder die Lunte gelegt, worüber sich die 
Juristen an sich freuen. Denn auf der einen Seite steht „getrennte Erfassung“ und auf 
der anderen Seite steht „keine getrennte Erfassung“. Das heißt, unter diese EU-
Richtlinie Erneuerbare Energien fallen letztlich auch die Biomassen, die derzeit noch in 
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der grauen Tonne mit enthalten sind. Das ist nichts Neues, das ist heute auch schon so 
im Erneuerbare-Energien-Gesetz, dass zwar die Bioabfälle in der grauen Tonne unter 
das EEG fallen, aber nicht gefördert werden, wieder herausgenommen werden durch 
die Biomassenverordnung. Da ist also schon der Grund für Konflikte gelegt. 

Kommen wir gleich noch einmal auf den linken Part – EU-Abfallrahmenrichtlinie – zu-
rück. Ich mache dann auch noch einmal einen Exkurs in Richtung Artikel 4, was das 
bedeutet. Das ist meines Erachtens wichtig, um aufzuzeigen, wie die Stoffströme ge-
lenkt werden. 

Jetzt purzelt das ganze Thema EU-Abfallrahmenrichtlinie herunter und wird, denke ich, 
in diesem Jahr ins Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz übersetzt. Dort gibt es wieder-
um die Bioabfallverordnung, die die stoffliche Verwertung von Bioabfällen regelt. Dazu 
zählen – ich habe einmal zwei aufgenommen, weil sie wesentlich sind – auch wiederum 
getrennt erfasste Bioabfälle, also die braune Tonne, und die Grünabfälle aus der Land-
schaftspflege – auch wieder ein wichtiger Part. Durch die Bioabfallverordnung wird die 
stoffliche Verwertung geregelt in die Kompostierung in Richtung Naturdünger. Das ist 
der gängige Weg, der derzeit auch umgesetzt wird.  

Durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz – das ist wiederum der grüne Pfad – kommt 
hinein, dass die Energieerzeugung aus Biomasse gefördert wird. Das führt wiederum zu 
einer Bewegung der Stoffströme. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz legt in der Bio-
massenverordnung fest: Was ist eigentlich Biomasse? Was wird gefördert? Dazu zäh-
len auch Bioabfälle, insbesondere die eben genannten Abfälle in der getrennt erfassten 
Biotonne und die Grünabfälle aus der Landschaftspflege. Wenn ich sie in Vergärungs-
anlagen in Energie umsetze, wird die Energie daraus nach den Grundsätzen des EEG 
gefördert.  

Hier habe ich also heute zwei Wege, die grundsätzlich gegangen werden: Auf der einen 
Seite das krautige Material. Das geht in die Vergärung, purzelt durch Richtung Biogas-
energieerzeugung. Das höhere Ziel ist, mit einer möglichst hohen Energieeffizienz in 
Kraftwärmekupplung umgesetzt zu werden.  

Das eher holzige Material geht in Biomasseheizkraftwerke. Herr Dehoust hat vorhin be-
schrieben, wie die Aufbereitung dort stattfindet. Das sind die Wege, die diese Abfall-
ströme jetzt gehen. 

Ich habe auch die Verknüpfung aufgezeigt. Insofern schließen sich Vergärung und 
Kompostierung nicht aus. Die Gärreste, die massenmäßig und auch von ihren Inhalts-
stoffen her im Prinzip unentfrachtet sind – außer dem Kohlenstoff, der in Energie umge-
setzt wird –, gehen dann in die Kompostierung. Das, was ich Ihnen aufgezeigt habe, ist 
der Weg, wie die Stoffströme durchpurzeln. Das heißt, eigentlich ist durch das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz schon vorgezeichnet, dass die Biomassen einen Umweg zur 
energetischen Nutzung nehmen und anschließend noch einmal für die Kompostierung 
genutzt werden. 
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Jetzt komme ich zu meinem kleinen Exkurs, den ich vorhin schon andeutete habe: Arti-
kel 22 in Verbindung mit Artikel 4. Artikel 4 der EU-Abfallrahmenrichtlinie ist recht inte-
ressant, er bringt nämlich eine fünfstufige Abfallhierarchie. Das ist im Prinzip auch 
nichts Neues insofern, als dass wir heute bereits eine dreistufige Abfallhierarchie haben 
– Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung –, und die EU spaltet letztlich die zweite 
Stufe, Verwertung, in drei weitere Stufen auf: Wiederverwertung, Recycling und sonsti-
ge Verwertung, z. B. energetische Verwertung. 

Hier ist letztlich schon wieder ein Konflikt vorprogrammiert: Recycling und Kompostie-
rung läuft quasi eine Ebene über der sonstigen Verwertung, sprich energetischen Ver-
wertung, ab. Das heißt, die braune Tonne steht hier über der grauen Tonne. Das muss 
nicht zwingend zu einem Konflikt führen – darauf komme ich nachher, wie das umge-
setzt wird –, aber hier liegen Konfliktpotenziale in der Erfassung von Bioabfällen, wie sie 
heute in der grauen Tonne erfasst werden. Das heißt, dass es ein Zwang wird, im Prin-
zip auch in urbanen Gebieten eine braune Tonne einzuführen. Damit werden letztlich 
auch die Müllverbrennungsanlagen dieser Stoffe beraubt. Ich sehe es im Prinzip nicht 
so, ich komme gleich noch einmal darauf, warum das so ist.  

Ich muss dazu sagen: Vorhin wurde ich als „Abfallprodukt der MVV“ vorgestellt. Das hat 
einen bestimmten Hintergrund. Als langjähriger Geschäftsführer der MVV-Umwelt-
GmbH komme ich aus der Thermik, oute mich damit ein Stück weit. Ich denke – aber 
ich will hier keinen Glaubenskrieg führen –, es gibt hier auch eine friedliche Koexistenz 
sowohl zwischen der Biovergärung als auch der thermischen und energetischen Ver-
wertung. 

Die EU-Abfallrahmenrichtlinie sagt auch aus, dass Abweichungen möglich sind, wenn 
gewisse Lebenszyklusdenkarten berücksichtigt werden; darauf möchte ich im Einzelfall 
jetzt nicht eingehen.  

Warum ich hier keinen Glaubenskrieg sehe, zeigt, wenn man kurz den Punkt beleuch-
tet: Recycling und energetische Verwertungen der EU müssen sich nicht ausschließen. 
Ich habe hier ein Schaubild der CEWEP genommen. Das ist die Vereinigung der Müll-
verbrennungsanlagenbetreiber in Europa. Das zeigt, dass in den Staaten, in denen wie 
bei uns die Deponierung nicht mehr zulässig ist, also die Deponierung von behandelten 
Abfällen, auch kein Konflikt zwischen Recycling und thermischer Verwertung da ist. 
Man sieht, dass beispielsweise in Deutschland oder in den Niederlanden eine Koexis-
tenz zwischen Recycling und thermischer Verwertung vorherrscht. Das nur zu dem 
Thema, dass man hier keine Glaubenskriege entfesselt. 

Wichtig ist vielleicht auch noch die Abgrenzung dieser neuen fünf Abfallhierarchien. 
Dort geht es auch darum, dass die Grenzen zwischen Vermeidung, Verwertung und 
Beseitigung geschärft werden. Das erfolgt auch bei der Müllverbrennung. Dort wird eine 
sogenannte R-1-Formel angewendet. Das heißt, dass nur noch solche Anlagen Verwer-
tungsanlagen sind, die auch gewisse Energieeffizienzkriterien erfüllen. Das ist auch 
richtig so. Man möchte letztlich die Kraft-Wärme-Kopplung fördern. Nur solche Anlagen, 
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die über gewissen Werten liegen – hier 60 bzw. 65 % Energieeffizienz –, werden in Zu-
kunft auch noch Verwertungsanlagen sein. Der Rest purzelt letztlich in die Beseitigung. 

Noch eine kurze Bemerkung, dann bin ich mit meinem Exkurs am Ende und kehre zu-
rück in die Spur. Das BMU hat auch Leitlinien festgelegt, wie die Umsetzung dieser Ab-
fallhierarchie in nationales Recht stattfinden soll. Ich habe mich auf Herrn Petersen vom 
BMU berufen, der ganz klar sagt: Die Abfallhierarchie ist ein Guiding Principle, das 
heißt, es ist eine Prioritätenreihenfolge, und kann entsprechend flexibel in nationales 
Recht umgesetzt werden. Ihm geht es hauptsächlich darum, eine Konturierung zu fin-
den zwischen Vermeidung, Verwertung und Beseitigung. Wichtig ist, dass im Rahmen 
der Flexibilisierung innerhalb der drei Verwertungsstufen auch neue Rechtsverordnun-
gen eingeführt werden sollen. Das heißt ganz konkret, dass beispielsweise auch im Bio-
abfallbereich mit Sicherheit eine neue Bioabfallrichtlinie kommen muss, die gerade sol-
che Themen wie die Abgrenzung zwischen Vergärung und energetischer Verwertung 
aufnimmt. 

Ich verlasse diese Spur. Es war mir wichtig, die gesetzliche Lenkung der Ströme aufzu-
zeigen, um Ihnen auch zu verdeutlichen, dass hier ein gewisses Konfliktpotenzial vor-
handen ist. Aber die Überschrift über dem Thema ist letztlich: Der Trend bei den Bioab-
fällen geht, auch wenn man sich die EU anschaut, eindeutig in Richtung Vergärung. 

Jetzt komme ich zum zweiten Thema, bevor ich dann in die Konzeptebene einbiege. 
Das ist das Thema „Biomassen und Bioabfallströme“. Ich habe hier einmal für Baden-
Württemberg aufgezeigt, wie es auf der Abfallebene aussieht. Wo kommen die Abfälle 
her? Wie purzeln sie letztlich durch das System, und was wird daraus gemacht?  

Wenn man sich die privaten Haushalte ansieht, bemerkt man den Konflikt zwischen 
Bioabfall und Haus- und Sperrmüll, dargestellt durch das blaue und das rote Sternchen 
und diesen Pfeil. Das heißt, wenn es so weit kommen wird, was von der EU angedacht 
ist, ist die Frage: Gehen Mengen aus der grauen Tonne heraus in die braune Tonne, 
und werden sie dann im Rahmen der braunen Tonne in der Kompostierung und Vergä-
rung letztlich genutzt? Das ist die spannende Frage. 

Ein weiterer Punkt ist, dass es gerade im Bereich des Grünabfalls – Baden-
Württemberg liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt, der bei ca. 56 Einwohner-
gleichwerten liegt – noch Potenzial gibt, z. B. den holzigen Anteil am Grünschnittbereich 
auszusortieren und beispielsweise in Biomasseheizkraftwerke zur thermischen Entsor-
gung zu bringen. 

Im Übrigen ist in diesem Bereich bemerkenswert, wenn man sich einmal die Statistik in 
Deutschland anschaut, wie groß die Bandbreite bei den Grünabfällen ist. Da stellt man 
fest, dass dort eine enorme Spreizung vorhanden ist – von 20 kg pro Einwohner bis zu 
200 kg pro Einwohner. In diesem Grünabfallbereich ist also noch ein enormes Potenzial 
vorhanden. Die Zahlen, die wir hier haben, sind nur die laut amtlicher Abfallbilanz. Men-
gen, die über private Entsorger entsorgt werden, sind darin gar nicht enthalten. Hier gibt 
es also noch ein enormes Potenzial, was dieses Chart hier aufzeigen soll. 
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Auf der anderen Seite stehen insgesamt 32 Anlagen, davon 18 Kompostierungsanla-
gen, mit einer Kapazität von rund 580 000 t. 

Ich komme zu den Konzepten: Wie kann ich mit den Bioabfällen umgehen? Wir haben 
vorhin schon gehört, dass die Frage nicht ist: Vergärung oder Kompostierung, sondern 
eigentlich macht es die Kombination, Vergärung und Kompostierung der Abfälle. Ich 
habe hier aufgezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, mit diesem Thema umzugehen. 
Entscheidend ist, dass wir zu einer dezentralen Energieerzeugung in geschlossenen 
regionalen Kreisläufen kommen, die eine regionale Wertschöpfung in der Region be-
lässt. Da ist unter dem Stichwort Bioabfälle entscheidend: Biomasse aus der Region für 
die Region. Darunter könnte das ganze Thema laufen. 

Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, wie ich damit umgehen kann. Beim ersten 
Thema „Kommunale Bioabfälle“ geht es meines Erachtens darum, zunächst aus wirt-
schaftlichen Gründen Mengen zu bündeln. Herr Professor Faulstich hat vorhin schon 
einmal angesprochen, wo die Wirtschaftlichkeitsgrenzen letztlich anfangen, dass man, 
um Vergärungsanlagen betreiben zu können, deutlich über 20 000 t, 30 000 t kommen 
sollte. Das ist ein Muss. Das heißt, es geht zunächst einmal darum, im kommunalen 
Bereich Mengen zu bündeln. Das ist nichts Neues, das hat man auch im Müllbereich 
schon gemacht. 

Dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich die Vergärungsstufe durchlaufe, bereits an der 
Rohgasschiene – das ist der erste Pfad – das Rohgas auszuspeisen, über Blockheiz-
kraftwerke zu gehen und dort benachbarte kommunale Einrichtungen – Krankenhäuser, 
Schulen, Verwaltung – zu beliefern, um den Kreis in der Region zu schließen. Das bie-
tet sich für kleinere Anlagen an, die nicht wirtschaftlich genug sind, um sich eine Gas-
aufbereitungsstufe leisten zu können. Die Gasaufbereitung ist erst dann interessant, 
wenn ich in eine bestimmte Größenordnung komme. Das heißt, ich muss dann schon in 
Größenordnungen von 50 000 t, 60 000 t Biomasse Abfallinput kommen, um rein rech-
nerisch die Gasaufbereitung zu rechtfertigen. Ich kann aber auch, wenn ich in der Bio-
gasaufbereitung bin – das ist der zweite Pfad, den ich hier darstelle –, die Möglichkeit 
nutzen, Bioerdgas aufzubereiten, in Bioerdgastankstellen zu bringen, um dort bei-
spielsweise einen Fuhrpark im ÖPNV zu betanken und die Energie dort zu nutzen. 

Der dritte Weg, den ich vorstelle, ist die Möglichkeit, das Biogas aufzubereiten, auf die 
H-/L-Gas-Qualität im Netz zu bringen und ins Gasnetz zu gehen. Die zweite Novelle 
des EEG hat diesbezüglich schon deutliche Fortschritte gebracht. Es gibt einen freien 
Netzzugang, einen privilegierten Netzzugang. Ich muss dann allerdings auch mein Gas 
durch die unterschiedlichen Handelsstufen der großen Energieversorger, die in Netzbe-
reiche abgetrennt sind, durchhandeln können. Im Prinzip wird es darum gehen, die 
Handelsbarrieren, die dort im Einzelfall noch vorhanden sind, zu beseitigen. Dann kann 
ich mit dem aufbereiteten Gas bis zu den einzelnen Privathaushalten durchgehen. 

Das waren die drei Wege, die ich Ihnen aufzeigen wollte. Entscheidend sind – wenn ich 
den Weg nach oben gehe – die Gärreste, die massenmäßig quasi 1 : 1 durchgehen in 
die Kompostierung, zu Naturdünger aufzubereiten. Diesen kann ich dann wiederum in 
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der Landwirtschaft einsetzen. Damit habe ich ein in sich geschlossenes Konzept in der 
Region, mit dem ich auch die Wertschöpfung in der Region belassen kann und die 
Energie gleichzeitig dort nutzen kann. 

Damit komme ich zur Zusammenfassung. Der erste Punkt, den ich vorhin beleuchtet 
habe, war, dass der Trend zur energetischen Nutzung vom getrennten Erfassen der 
Bioabfälle in Kombination von Bioabfallvergärung und Kompostierung klar zu erkennen 
ist und auch verstärkt weitergehen wird.  

In Baden-Württemberg steht ein Bio- und Grünabfallaufkommen von rund 1,3 Millionen t 
Kompostierungs- und Vergärungskapazitäten von 0,6 Millionen t gegenüber. Hier gibt 
es noch ein aufzubauendes Potenzial. Insbesondere dann – das wurde vorhin auch 
schon angesprochen –, wenn ich vor einer Neuinvestition oder einer Ersatzinvestition 
stehe, bietet sich das an, entweder auf der grünen Wiese eine Vergärungsanlage zu 
bauen oder aber – bei einer Ersatzinvestition – eine Vergärungsstufe vorzuschalten. 

Das nächste Thema war die stärkere energetische Verwertung – Herr Dehoust hat es 
angesprochen – zur Reduzierung der CO2-Emissionen, die stärkere energetische Ver-
wertung von Bioabfällen zur Erhöhung der Energieeffizienz in geschlossenen Kreisläu-
fen. Da geht es erstens um die Bündelung von Bioabfallmengen, zweitens um den Ver-
kauf von Bioerdgas vor Ort oder die Einspeisung in das Erdgasnetz und drittens um die 
Sicherung des vorrangigen Netzzugangs. Den habe ich über das Gesetz schon, aber 
wichtig ist auch der Abbau von Handelsbarrieren, damit ich bis zum Endkunden mein 
Bioerdgas verkaufen kann. 

Ein weiteres Thema ist – darüber wird derzeit auch diskutiert –: Wie gehe ich mit der 
Einspeisung um? Schaffe ich eine feste Einspeisevergütung für Biogas, oder gehe ich 
so vor, dass ich versuche, mehr Menge in den Markt zu bringen? Meine persönliche 
Auffassung dazu ist: Es geht nicht darum, eine feste Einspeisevergütung analog zur 
Stromvergütung zu machen – das würde im Prinzip beim Bioabfall wiederum vorne ab-
gesaugt –, sondern wichtig ist es, Menge in den Markt zu bringen, wie das derzeit 
schon über das EEG-Wärmegesetz geschieht, um dort über die Nachfrage letztlich die 
Biogasproduktion zu fördern. 

Das waren die Punkte, die mir zu dem Thema Stoffströme eingefallen sind. Ich bedanke 
mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Vorsitzender Ulrich Müller:  Vielen Dank, Herr Horix. – Wir dürfen dann gleich zu ei-
nem konkreten praktischen Anwendungsfall übergehen, nämlich dem aus Passau. Herr 
Buchheit, bitte schön. 

Herr Buchheit:  Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Vorsitzender! Ein 
herzliches Grüßgott aus Niederbayern! Ich bedanke mich für die Einladung, dass ich 
Ihnen mein Projekt in Passau vorstellen kann. Ich denke, Sie werden sehen, dass wir 
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einige der Dinge, über die wir heute gesprochen haben, in Passau schon realisiert ha-
ben. 

(Beginn einer Powerpoint-Präsentation, Anlage 5) 

Zuerst ganz kurz, wer wir sind. Wir sind als BBG Donau-Wald ein PPP-Modell – Public 
Private Partnership. Partner sind die ABG Donau-Wald und die Firma SIUS aus dem 
Saarland. Wundern Sie sich also bitte nicht über meinen niederbayerischen Akzent. Ich 
bin Saarländer, lebe aber schon seit 16 Jahren in Niederbayern, was für einen Saarlän-
der gar nicht so einfach ist. 

(Zuruf der Ministerin Tanja Gönner – Heiterkeit) 

Aber ich lebe sehr gern dort. Das ist meine neue Heimat geworden, und ich fühle mich 
dort wirklich sehr, sehr wohl. Das ist eine sehr gute Gegend zum Leben. 

(Ministerin Tanja Gönner: Die Saarländer sind überall!) 

Wir als BBG sind verantwortlich für die gesamten biogenen Abfälle, die in den Haushal-
ten gesammelt werden, also zum einen das Grüngut und zum anderen die Bioabfälle. 
Wir haben je nach Jahr insgesamt bis zu 54 000 t Bioabfall, und um die 50 000 t Grün-
gut. Je nachdem, wie man es umrechnet, sind das 250 000 m³. Dazu haben wir be-
stimmte Anlagen; ich zeige Ihnen nachher ein paar Bilder.  

Wer ist der Zweckverband Donau-Wald? Das sind vier Landkreise im Bayerischen Wald 
und in der Region Rottal. Wir haben insgesamt 520 000 Einwohner. Flächenmäßig ist 
der ZAW Donau-Wald der größte Zweckverband in Bayern mit 4 500 km². Das Saarland 
hat 2 500 km². Ich habe also ein größeres Einzugsgebiet als unser Ministerpräsident. 
Ich hatte immer vor, einmal so weit zu kommen. 

(Heiterkeit) 

Bei unserem PPP-Modell hat die ABG die Mehrheit. Die SIUS selbst – nur ganz kurz – 
ist ein Ingenieurunternehmen aus dem Saarland. Wir bieten alle Dienstleistungen im 
Bereich der biologisch-mechanischen Restmüllbehandlung bzw. der Kompostierung 
und der Vergärung an. Im Wesentlichen sind wir Betreiber. Wir haben keine eigenen 
Techniken. Deswegen sind wir auch herstellerunabhängig. 

Wir stellen mit unseren Anlagen im BBG-Gebiet die flächendeckende Erfassung von 
Grüngut und Bioabfall sicher und haben dazu verschiedene Anlagen. Das ist das Werk 
in Passau – darauf komme ich nachher noch genauer zu sprechen. Dann haben wir ein 
Bioabfallkompostwerk, das heißt die reine Kompostierung, also noch keine energeti-
sche Verwertung des Bioabfalls. Das hat eine Kapazität von 12 000 Jahrestonnen. Un-
ser neuestes Baby ist eine Grüngutvergärungsanlage. Das gibt es in dieser Form, glau-
be ich, in dieser Größenordnung noch nirgends. Wir behandeln dort – dazu sage ich am 
Schluss noch etwas – kommunales Grüngut innerhalb der Vergärung. 
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Unser normaler Weg der Grüngutverwertung ist die Kompostierung. Dazu haben wir 
sieben relativ einfache Anlagen der offenen Mietenkompostierung. Außerdem haben wir 
einen eigenen mobilen Maschinenpark. Bei der Größenordnung von Mengen, die wir 
bewegen, rechnet es sich, diese Maschinen selbst zu kaufen und zu betreiben. 

Was heute noch nicht angesprochen wurde, ist die Vermarktung dieser Produkte. Wenn 
man Bioabfall erfasst, muss man auch etwas Sinnvolles daraus machen. Nur dann wird 
die Biotonne auch von den Bürgern akzeptiert. Die Biotonne selbst führt speziell in den 
Sommermonaten zu dem einen oder anderen Problem. Bei uns ist es so, dass die Leu-
te sehen, dass wir etwas Vernünftiges daraus machen. Wir haben also kaum noch Be-
schwerden im Sommer über unsere Biotonnen. Sie sehen, dass wir ca. 30 000 t Kom-
post pro Jahr vermarkten und dazu aus der Vergärung heraus noch einmal 24 000 t 
Flüssigdünger.  

Was war eigentlich der Grund für unser Projekt in Passau? Wir haben zu große Men-
gen. Es gibt insgesamt drei Gründe, warum man eine Vergärungsanlage bauen soll, 
wenn man vorher ein Kompostwerk hatte: Entweder das Kompostwerk stinkt, dann 
kann man die Geruchsprobleme mit der Nachrüstung einer Vergärung in den Griff krie-
gen –, oder die Anlage, die man hat, ist schon so alt, dass man sowieso nachrüsten 
muss, oder, wie bei uns – das ist der ideale Fall –, man hat mehr Mengen, als man in 
den vorhandenen Werken verarbeiten kann. Dann kommt es auch zu wirtschaftlichen 
Einsparungen in diesem Bereich. Wir sammeln also 135 kg Bioabfall pro Einwohner und 
Jahr und liegen damit um das Doppelte über dem bayerischen Schnitt und über dem 
Dreifachen des Bundesschnitts. 

Die Idee war, die 20 000 t, die wir zu viel haben, durch eine Integration einer Vergä-
rungsanlage in unser bestehendes Werk in Passau zu verarbeiten. Dazu muss man 
wissen, dass der Feststoff, also der Bioabfall, den man in die Vergärungsanlage hinein-
gibt, sich innerhalb des Vergärungsprozesses um die Hälfte reduziert. Man kann also 
durch die Integration einer Vergärungsanlage die Kapazität eines Kompostwerkes ver-
doppeln. Unser Kompostwerk in Passau hatte 20 000 t, wir haben noch 20 000 t mehr, 
deswegen hat sich das angeboten.  

Am Anfang war immer die Diskussion darüber und wird zum Teil heute noch so geführt: 
entweder kompostieren oder vergären. Unser Konzept ist schon seit Jahren, keinen 
Gegensatz zu konstruieren. Ich finde, dass sich beides ideal ergänzt: Man nimmt die 
Energie, die einem die Natur mit relativ geringem Aufwand zur Verfügung stellt, aus 
dem Material heraus und nutzt weiterhin die guten stofflichen Eigenschaften des Kom-
posts. Das ist auf jeden Fall kein Gegensatz, sondern eine sehr sinnvolle Ergänzung. 

Unsere Anlage ist auf der Basis des EEG 2004 realisiert. Sie sehen die einzelnen Boni 
und die Größenordnung der Grundvergütung. In der Summe macht das bei uns unge-
fähr 11,5 Cent pro Kilowattstunde aus, den wir für unseren Strom erlösen. 

Wir haben insgesamt an diesem Standort für die Vergärungsanlage 10,6 Millionen € 
investiert. Wir haben eineinhalb Jahre dazu gebraucht. Mittlerweile kann man, wenn 
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man es geschickt anfängt, ein solches Projekt innerhalb eines Jahres realisieren. Es 
kommt darauf an, wie lange man für die Genehmigung braucht. 

Ganz kurz zur Vergärung – das ist heute noch nicht gesagt worden –: Bei der Vergä-
rung arbeiten die Bakterien im Unterschied zur Kompostierung ohne Sauerstoff. Sie 
bilden als Erstes Zucker. Der Zucker wird in Säure umgewandelt, und die Säure wird in 
Methan umgewandelt. Es ist für den Praktiker sehr wichtig, dass man die Anlagen stabil 
führen kann, also das Verhältnis dieser einzelnen Schritte nicht stört. 

Wenn man es ein bisschen einfach erklären will, also für die Nichttechniker unter uns: 
Früher hatten wir ein Pferd, das haben wir mit Heu, sprich Bioabfall, gefüttert, hinten 
kam Dünger heraus. Das war eigentlich die Kompostierung. Jetzt haben wir unser Pferd 
umgebaut zu einer Kuh. Die Kuh gibt Milch, und die Milch ist unser Erdgas. So kann 
man es am einfachsten erklären, wenn jemand von der Technik dabei wenig Ahnung 
hat. Wir haben eine Vollstromvergärung, das heißt, der gesamte Bioabfall geht zuerst 
durch die Vergärung. Der dabei entstehende Gärrest wird dann nachkompostiert. Sie 
brauchen in unsern Breiten auch noch ein Lager für Fertigkompost, um den Winter zu 
überbrücken. 

Wir haben ein bestehendes Werk nachgerüstet. Unser Werk ist eigentlich zu 100 % er-
halten geblieben. Die Anlieferung haben wir weiterhin genutzt. Das Werk ist komplett 
geschlossen, deshalb haben wir auch keine Probleme mit Geruch. Dann wird der Bio-
abfall für die Vergärung vorbereitet. Die Vergärung hat andere Ansprüche als die Kom-
postierung. Das heißt für uns, dass wir eine Korngröße von r5 mm haben, die wir in die 
Vergärung geben können. Wir nehmen die Störstoffe heraus, die uns die Leute hinein-
werfen. Ich habe schon ein paar Hundert Führungen gemacht, aber noch nie hat einer 
zugegeben, dass er jemals etwas Verkehrtes in die Biotonne geworfen hat. Aber das ist 
wahrscheinlich wie beim Pfarrer in der Kirche: Man sollte nicht mit den Leuten schimp-
fen, die kommen.  

Das heißt also, die Biomasse wird für die eigentliche Vergärung vorbereitet. Dann geht 
es in einen Zwischenspeicher. Wenn man eine Vergärung optimal betreiben will, muss 
man sie kontinuierlich, rund um die Uhr füttern. Wir arbeiten aber im Einschichtbetrieb. 
Das heißt, um das zu entkoppeln, gibt es einen Zwischenspeicher. Dann geht es in die 
eigentliche Vergärung. Wir haben uns für einen sogenannten Pfropfenströmer entschie-
den. Für Sie ist wichtig: In diesem Verfahren wird der Abfall sicher hygienisiert. Es ist 
vorhin angesprochen worden, dass die landwirtschaftlichen Anlagen dieses Problem 
nicht haben. Bioabfall ist aus meiner Sicht schon etwas für Spezialisten. Wichtig ist 
eben, dass dieser Abfall innerhalb der Vergärung sicher hygienisiert wird, das heißt, 
Salmonellen, Kolibakterien und Ähnliches muss innerhalb dieses Prozesses sauber ab-
getötet werden. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, können wir es nachher noch detail-
lierter erklären. 

Während dieser Vergärung entsteht das Gas. Wir nutzen dieses Gas momentan noch 
motorisch, das heißt, wir verbrennen es in ganz normalen großen Benzinmotoren und 
erzeugen Strom und Wärme. Wir sind aber am Überlegen, ob wir nicht auch in die Bio-
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erdgasaufbereitung einsteigen sollten. Unsere Motoren sind jetzt so alt, dass wir dar-
über nachdenken müssen, wie es weitergeht. 

Danach muss man den Gärrest für die Nachkompostierung vorbereiten. Das ist bei je-
dem Verfahren etwas anders. Bei unserem Verfahren wird es abgepresst, und dieser 
Gärrest geht nachher in die Rottehalle, der fertige Kompost später ins Lager. 

Ein paar Bilder: Das ist der edle Stoff, mit dem wir uns beschäftigen, der Bioabfall. Der 
Bioabfall wird durch Sieben und Zerkleinern vorbereitet, geht in die Zwischenspeicher. 
Das ist ein Teil der Aufbereitung, ein sogenanntes Sternsieb, das besonders dazu ge-
eignet ist, nasse Abfälle abzusieben. Hier im Bild ist der Zwischenspeicher. Aus dem 
Zwischenspeicher heraus geht es in eine Art Betonmischer, wo das Material mit Was-
ser, das wir im Kreislauf fahren, zu einem Brei gemischt wird. Unsere Vergärung arbei-
tet also mit einem Brei mit der Konsistenz ungefähr von Beton. Das Material geht durch 
diese Vergärung, bleibt kontinuierlich 14 Tage in diesem Verfahren und wird nachher 
abgepresst. Danach geht es in die bestehende alte Kompostierung. Es gibt auch hier in 
Baden-Württemberg einige Anlagen. Unsere Anlage ist der Typ von Kirchheim/Teck. 
Das ist etwas komplizierter gebaut als unsere, hat aber ungefähr die gleiche Anlagen-
technik. 

Das ist ein Bild von unserem Umsetzer. Für uns ist wichtig – das ist auch der Unter-
schied zwischen Vergärung und Kompostierung –: Die Vergärung verdient Geld, und 
zwar Geld, das von außen in den Zweckverband hineinkommt und nicht über Müllge-
bühren refinanziert wird. Wir bekommen durch den Einsatz dieser knapp 50 000 t Bio-
abfall einen Stromerlös von ungefähr 13,5 Millionen €. Unser Zweckverband spart durch 
die Nachrüstung der Anlage ca. 400 000 € im Jahr gegenüber der Situation der Fremd-
verwertung. Bei uns ist also schon realisiert, dass wir tatsächlich einen Erlös davontra-
gen. 

Das ist das Blockheizkraftwerk mit den Fackeln. Das ist eine notwendige Einrichtung, 
wenn man eine Vergärung baut. Kompostierung ist harmlos, bei der Vergärung geht 
man mit einem Gas um, das theoretisch explodieren könnte. Natürlich müssen dann 
entsprechende Sicherheitsvorkehrungen bei so einer Anlage getroffen und auch zuver-
lässig betrieben werden. Ob es vom Landwirt oder von anderen Spezialisten gemacht 
wird: Man muss sich in dieser Technik auskennen. Was Sie hier im Bild sehen, sind die 
Fackeln. Solche Motoren fallen auch einmal aus, und dann sollte das Gas nicht einfach 
in die Atmosphäre entweichen, sondern über Fackeln sicher verbrannt werden. 

Ein paar Betriebsdaten von unserer Seite aus: Unsere Anlage war für 39 000 t geplant. 
Die rote Linie, die bei gut 4 000 t querliegt, ist der theoretische Durchsatz, den sie hat. 
Sie sehen, dass wir deutlich mehr durchsetzen. Wir haben 39 000 t gekauft und können 
durch diese Anlage über 50 000 t durchsetzen. Vergärungsanlagen sind also durchaus, 
wenn man es richtig macht, auch belastbar.  

Wichtig sind auch unsere Gasqualitäten, denn jedes Prozent mehr Methan bringt nach-
her auch mehr Geld, entweder als Gas oder als Strom. Wir liegen also deutlich oberhalb 
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von 60 % Methan. Bei der Stromproduktion ist die rote Linie das, was wir mindestens 
hätten produzieren müssen, um auf die Wirtschaftlichkeit zu kommen. Wir produzieren, 
wie Sie sehen, deutlich mehr, so um die 11,3 Millionen kWh. Die Anlage hat ungefähr 
eine Kapazität von 12,5 Millionen kWh mit unserem Abfall. Das kann man aber auch 
erst im Laufe der Jahre erreichen. Die Bakterien passen sich langsam an den Abfall an. 

Projektkennzahlen, bezogen auf 50 000 t Input: Wir haben, wie ich vorhin schon sagte, 
11,3 Millionen kWh elektrische Energie. Davon nutzen wir zurzeit nur 2,3 Millionen von 
der Wärme her. Wir haben auch noch einmal eine Kapazität von ungefähr 1,1 Megawatt 
für die Wärmenutzung. Das ist die Schwäche bei diesen abfallwirtschaftlichen Standor-
ten. Man sucht mit diesen Anlagen nicht die Nähe zur Nachbarschaft, sondern ist weiter 
weg. Deshalb kann man auch die Wärme schlechter nutzen. Das ist für uns mit ein 
Grund, warum wir darüber nachdenken, in die Gasaufbereitung einzusteigen. Wenn 
man eine gute Wärmenutzung mit Strom hat, ist das immer wirtschaftlicher als die Gas-
aufbereitung. Aber in unserem Fall, weil wir die Wärme nur ungenügend nutzen können, 
ist das durchaus ein Projekt, das wir nachhaltig überlegen. 

Man sieht, dass wir auch keinen Dünger verlieren. Wir produzieren weiterhin 9 000 t 
gütegesicherten Kompost und dazu 14 000 m3 gütegesicherten Flüssigdünger. Ich be-
tone das „gütegesichert“ so, weil das schon der Bundesgütegemeinschaft Kompost in 
Deutschland überwacht wird. Das sind unabhängige Labors. Wir arbeiten auch sehr 
gern mit den regionalen Landwirten zusammen. Auch das kann man mit der Bioabfall-
behandlungsanlage machen, weil der Anfall an Bioabfall übers Jahr sehr stark 
schwankt. Wir haben im Oktober doppelt so viel Bioabfall wie im Februar. Das ist in Ba-
den-Württemberg wahrscheinlich ähnlich. Die dann frei werdende Kapazität, die diese 
Anlage hat, gleichen wir mit nachwachsenden Rohstoffen aus und erzeugen so noch 
zusätzlich Energie, kriegen dafür aber keinen NawaRo-Bonus. Das läuft ganz normal, 
dass wir uns meist Silage oder Grassilage kaufen. 

Wir bekommen Besuch aus der ganzen Welt. Mittlerweile waren über 500 Besucher-
gruppen aus allen Kontinenten in Passau. 

Noch ein bisschen etwas zur Kompostierung. Es wird oft angezweifelt, dass man das 
Produkt verkaufen kann. Aber in Deutschland ist dieses Thema eigentlich durch. Das 
kann man sehr wohl. Es ist ein sehr gut handelbares Produkt. Sie sehen am Verlauf 
unserer Umsatzsteigerungen, dass wir mittlerweile ca. 800 000 € mit 30 000 t Kompost 
umsetzen.  

Zum Schluss meines Vortrags, weil das vorhin auch schon angeklungen ist, noch der 
Grüngutbereich. Wir bereiten unser Grüngut auf. Wir haben wie gesagt 250 000 m3, 
ungefähr 20 % davon sind nutzbar als holzige Fraktion, der Rest ist vergärbar. Einen 
Teil dieses vergärbaren Materials setzen wir jetzt in unserer neuen Grüngutvergärungs-
anlage in Regen, ungefähr 40 km von Passau entfernt, schon ein. Das machen wir seit 
fast zwei Jahren. Auch da gehen wir in diesen Bereich, der angesprochen wurde. 
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Eine Studie, die von Professor Gottschall in Stuttgart erstellt wurde, geht davon aus, 
dass man, wenn man das Grüngut zusätzlich zum Bioabfall erfassen würde, ein Ein-
sparpotenzial von noch einmal 2 Millionen t CO2 erreichen könnte. 

Das war es, was ich Ihnen als Vortrag zeigen wollte. Wenn ich jetzt noch eine kleine 
Hilfe bekomme, zeige ich Ihnen noch einen kurzen Film. Wenn man sagt: Ein Bild sagt 
mehr als 1 000 Worte, weiß ich nicht, wie viel dann ein Film wert ist. Ich erwähne das 
nur, damit Sie auch ein paar bewegte Bilder sehen, damit es nicht ganz so trocken ist. 
Der Filmbericht dauert nur zwei Minuten. Ich habe ihn von unserer Anlage in Passau 
mitgebracht. Dann kann ich auch noch einmal in ein paar Worten erläutern, was wir 
machen. 

(Vorführung eines Films) 

Sie sehen eine ganz normale Anlieferung mit ganz normalen Sammelfahrzeugen, Sei-
tenladern. Weil wir ein großes Einzugsgebiet haben, haben wir auch eine Umladung 
von Biomüll. Er kommt also in 25-t-Fraktionen bei uns an. 

Der Biomüll muss vor der Verarbeitung über Sieben und Zerkleinern aufbereitet werden. 
Hier ein Blick in unser Trommelsieb. Danach geht dieser aufbereitete Biomüll – das ist 
die Schnittstelle zwischen dem alten und dem neuen Werk – weiter in Richtung Vergä-
rung zu diesen Zwischenspeichern, wie ich vorhin gesagt habe. Aus diesen Zwischen-
speichern heraus kommt der noch stückige Biomüll, wird mit Wasser zu einem Brei ver-
mischt, auf 50 Grad Celsius erhitzt und geht dann in die Fermenter. Dort durchwandert 
dieser Brei innerhalb von 14 Tagen diese Fermenter und gibt dabei die Energie ab. Der 
verbleibende Gärrest wird entwässert und geht dann zurück in das alte bestehende 
Kompostwerk. Wie gesagt, die Komposttechnik kann man sich auch in Kirchheim/Teck 
anschauen. 

In dem Kompostwerk wird das Material mehrfach umgesetzt. Das ist wie ein kleiner 
Braunkohlebagger. Da haben Sie einen Blick in die alte Komposthalle. Wir produzieren 
dann zum einen den festen Kompost, den wir vermarkten. Das sind ungefähr 250 t pro 
Woche, dann den Flüssigdünger, den die Landwirte direkt bei uns abholen. Last but not 
least auch noch entsprechend über die Motoren – das sind 16-Zylinder mit 2 000 PS, 
jeder Zylinder hat einen Hubraum von 2 Liter – erzeugen wir dann auch zwei mal 
836 kWh elektrische Energie und entsprechende nutzbare Abwärme. Wir versorgen ca. 
15 000 durchschnittliche Passauer Haushalte mit Strom. 

Sie sehen, Passau ist nicht nur wegen der schönen Vergärungsanlage einen Besuch 
wert. Sie sind herzlich eingeladen, sich die Anlage einmal anzuschauen, wenn es Sie 
interessiert. Aber auch Passau ist durchaus eine Reise wert.  

Vielen Dank. 

(Beifall)
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Vorsitzender Ulrich Müller:  Vielen Dank, Herr Buchheit. Für Sie war Stuttgart heute 
eine Reise wert. Wir bedanken uns dafür. Es ist immer schön, wenn man sieht: Es funk-
tioniert etwas.  

Der letzte Vortrag ist von Herrn Eisenmann. Herr Eisenmann spricht auch in seiner Rol-
le als Vertreter des Städtetags und des Landkreistags Baden-Württemberg über den 
Diskussionsstand im kommunalen Bereich zu den Fragen, um die es hier geht. 

Herr Eisenmann, Sie haben das Wort. 

Herr Eisenmann:  Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Frau Ministerin Gönner, verehrte 
Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schon fast normal, dass 
der kommunale Bereich an letzter Stelle steht. Heute sehe ich dies aber nur zeitlich so. 
Im Gegenteil, ich meine, dass wir in diesem Bereich sogar viele Freiheiten bekommen 
haben. Sowohl das Ministerium als auch der Landtag halten es mit Westernhagen: 
Freiheit ist das einzige, was zählt. Insoweit haben die kommunalen, die öffentlich-
rechtlichen Träger kommunaler Körperschaften, die für die Entsorgung zuständig sind, 
einen großen Gestaltungsspielraum. Ich möchte versuchen, in der Summe etwas aus 
diese Niederungen zu berichten, in die Herr Buchheit schon eingeführt hat. 

(Beginn einer Powerpoint-Präsentation, Anlage 6) 

Ich möchte beginnen. Ich wollte Ihnen zunächst einmal die Situation in Baden-
Württemberg aufzeigen. Rund bzw. ziemlich genau drei Viertel der Stadt- und Landkrei-
se sammeln den Bioabfall getrennt. 

(Abg. Franz Untersteller GRÜNE: Sigmaringen sieht man auch!) 

33 von 44 Stadt- und Landkreisen sammeln. Das heißt, dass elf Stadt- und Landkreise 
nicht getrennt sammeln. Die Spannweite ist ziemlich groß, wenn man Baden-Baden mit 
127 kg Müll pro Einwohner mit Konstanz mit 112 kg pro Einwohner vergleicht. Da gibt 
es aber auch den Rhein-Neckar-Kreis, der ein großer Kreis ist. 

(Abg. Franz Untersteller GRÜNE: Sigmaringen hat einen roten Punkt! – 
Gegenruf der Ministerin Tanja Gönner) 

Der Alb-Donau-Kreis hat wie der Rhein-Neckar-Kreis nur 10 kg pro Einwohner und Jahr 
gesammelt. Sie sehen, dass hier noch einiges dahinter verborgen ist. 

Jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen, wie die Situation im Land Baden-Württemberg 
ist. Das nimmt zwei Seiten in der Abfallbilanz des Landes ein. Ich möchte Ihnen zeigen, 
wer vergärt, wer kompostiert. Es ist schon gesagt worden: Im Schnitt wird ein Drittel des 
Mülls vergärt, wobei man sich darüber unterhalten kann, ob es 160 000 t oder 180 000 t 
im Jahr sind. Es wird auch kompostiert, nämlich etwa 350 000 t im Jahr im Land. Das ist 
die Szene, die ich einfach hier kurz beschreiben wollte. 
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Ich denke, ich kann – der Herr Vorsitzende hat mich vorhin freundlich mit „alter Hase“ 
bezeichnet; ich bezeichne mich manchmal auch als letzten Überlebenden der Achtzi-
gerjahre auf dem Chefplatz einer Abfallwirtschaft – verschiedene Phasen überblicken. 
Ich habe Ihnen jetzt einfach einmal meine Phase aufgeführt, als man den Biomüll noch 
auf die Deponie im Landkreis Böblingen gebracht hat. So hat es damals ausgesehen. 
Es war zwar schönes Wetter, aber sonst war es nicht so besonders schön. Wir haben 
dann etwas schnell, vielleicht etwas zu schnell eine Kompostieranlage gebaut, die ei-
gentlich ursprünglich fast den gesamten Landkreis abdecken sollte. Wir haben auch 
gleichzeitig die kreisweite Sammlung für 350 000 Einwohner begonnen. Investiert wur-
den 11 Millionen €. Minister Schäfer hat die Anlage damals mit eingeweiht. Wir haben 
aber schnell festgestellt, dass die Anlage verplant ist, weil die Rodehalle zu klein war 
und der garantierte Durchsatz nicht erreicht wurde. Das hat uns zwar dann 50 % Ermä-
ßigung in der Anlagentechnik gebracht – der Hersteller hat sich freigekauft –, aber es 
war nicht gut. 

Dann haben wir uns an der Anlage in Kirchheim beteiligt. Kirchheim/Teck ist gerade 
schon angesprochen worden: Das Kompostwerk Kirchheim ist eine große Kompostier-
anlage. Sie fasst 60 000 Jahrestonnen, die Investitionen betragen 55 Millionen €. Daran 
ist der Landkreis Böblingen mit 20 % beteiligt. Sie sehen auf dem Bild aber auch den 
kleinen Haken von Kirchheim: Das ist Lindach, wo zufällig auch der Landrat wohnt. Das 
ist sehr nahe. Da gab es am Anfang Probleme. Diese sind inzwischen gelöst. Das 
macht aber vielleicht auch die Haltung von Esslingen verständlich, als Seniorpartner 
dort möglichst wenig zu verändern, denn seit vielen Jahren geht das alles gut.  

Wir haben eine Müllverbrennungsanlage in Böblingen in Betrieb genommen. Da war der 
Vorsitzende seinerzeit als Minister da. Sie wissen: Auch in einer Müllverbrennungsanla-
ge kann man Biomasse mit verbrennen. Wir machen in dieser Müllverbrennungsanlage 
Strom für 35 000 Personen, wir produzieren Wärme für 25 000 Personen. Wir substitu-
ieren damit 14 Millionen Liter Heizöl. 180 Millionen € mussten dafür investiert werden. 
Das ist eine normale Müllverbrennungsanlage. 

Wir haben dann das gemacht, worüber ständig diskutiert wird. Wir haben unsere Kom-
postieranlage, als sie in die Jahre kam – der Umsetzer hätte erneuert werden müssen; 
das ist das, was angesprochen worden ist, nämlich diese Nachrüstungen, die anstehen 
– umgerüstet. Die Kapazität hat aber auch bei uns nicht ausgereicht. Wir haben diese 
Anlage also in eine Vergärungsanlage umgerüstet. Das heißt, wir haben aus der Kom-
postieranlage eine Vergärungsanlage gemacht. Gekostet hat dies 10 Millionen €. Der 
Gärrest kommt nach Kirchheim. Denn wir wollten die kommunale Kooperation mit Ess-
lingen nicht aufgeben. Wir machen dort jetzt etwa 3,7 Millionen m³ Biogas im Jahr. Etwa 
7 000 Megawattstunden Strom produzieren wir. Wir wollen eigentlich auf 8 200 Mega-
wattstunden Strom pro Jahr kommen. Das ist der Stand hierzu. Sie sehen: Die Energie-
stufe ist dazwischen geschaltet worden. Ich möchte später noch ein paar Worte dazu 
sagen. 

Dann haben wir diese Vergärungsanlage noch mit einer Brennstoffzelle für Biogas an-
gereichert. Das ist ein bisschen ein Ausflug in die aktuelle Forschung. Das hat den Vor-
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teil, dass der Wirkungsgrad für Strom noch erhöht wird. Er steigt um 9 %. Wir hatten 
allerdings Probleme mit dieser Versuchsanlage. Es war weltweit eine Pilotanlage. Sie 
läuft aber seit einer Woche wieder in der zweiten Runde, also fast punktscharf zu dieser 
Anhörung. Man sieht, dass es geht. Es macht aber schon ein bisschen Schwierigkeiten. 
Hier wurde der größte Teil der Kosten aus Zuschüssen – vom Bund, vom Land und 
auch von großen Firmen – finanziert. 

Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, was flankierend noch besteht. Das ist ein Holzhack-
schnitzelheizkraftwerk mit 14 000 Jahrestonnen zur Versorgung von Krankenhaus, Be-
rufsschule usw. einer Landkreisvorstadt in Leonberg. Dann gibt es noch ein Biomasse-
heizkraftwerk für Feinholz, also für die Fraktion, wenn man die Holzhackschnitzel aus-
siebt. Es bleibt noch immer eine vernünftige Fraktion auf den Häckselplätzen übrig. Sie, 
Frau Gönner, waren so freundlich, diese Anlage mit einzuweihen. Wir haben uns da-
mals mit der Sauerstofflanze versucht. Das ist ungefähr die Anlagensituation, vor deren 
Hintergrund ich spreche. 

Jetzt komme ich zu den Vorteilen einer Vergärungsanlage. Aus kommunaler Sicht 
brauche ich nicht viel zu sagen; das ist alles schon gesagt worden. Vergärung ist klima-
entlastend. Sie haben die Werte gehört. Die Produktqualität ist ähnlich hoch. Man kann 
sagen, dass es im Nährstoffbereich ein klein wenig schwächer ist. Man hat aber beim 
Salz wiederum bessere Verhältnisse. Bei der ökologischen Bewertung gibt es eindeutig 
Vorteile. 

Große Vorteile sehe ich auch bei der Durchsatzmenge. Auch das, was der Kollege aus 
Passau gesagt hat, der saarländische Passauer, ist auch bei uns der Fall. Wir konnten 
die Kapazität durch den Umbau mehr als verdoppeln. Das ist schon eine Menge. Wir 
waren vorher auf drei Standbeine angewiesen – Kompostwerk Leonberg, Kirchheim 
und dann haben wir noch einen Teil nach Heidenheim gebracht. Jetzt geht alles nach 
Leonberg. Wir sind sogar hoffnungsfroh – denn die Vergärung wird von Jahr zu Jahr 
besser –, dass wir vielleicht sogar noch Material von außen aufnehmen können. 

Genauso gut ist es mit der Prozessqualität. Sie wird viel einfacher. Ein Kompostwerk ist 
wesentlich schwerer zu fahren. Gerade dann, wenn man das Thema Geruchsbelästi-
gung denkt, was ab und an vorkommen kann, ist ein solcher Umbau sicherlich von Vor-
teil. 

Zur Ökonomie ist auch schon vieles gesagt worden, was ich nur bestätigen kann. Wenn 
Nachrüstungen anstehen, wenn die Kapazität für den Biomüll nicht ausreicht, wenn 
man noch andere Entsorgungsschienen beanspruchen muss, dann kann es sogar ren-
tabel sein, auf die Vergärung umzusteigen. Ich kann bei uns auch bestätigen: Der Um-
stieg hat sich wirtschaftlich gelohnt. Wir hatten einen Vorteil von 11 € pro Tonne ange-
peilt. Wir sind derzeit bei 7 € angelangt. Wir sind aber hoffnungsfroh, im nächsten Jahr 
auf 11 € pro Tonne zu kommen. Dies bedeutet, dass es heute 200 000 € im Jahr sind, 
dass wir aber auf gut 300 000 € kommen werden. Man sieht, dass es sich lohnt, insbe-
sondere dann, wenn es sich um größere Anlagen handelt.  
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Dies ist auch mein Fazit. Es lohnt sich aus ökologischen Gründen, es lohnt sich bei 
größeren Anlagen aber sicherlich auch aus wirtschaftlichen Gründen. Dabei bitte ich 
noch zu bedenken, dass viele Kreise ihre Kapazitäten bei der Sammelquote noch nicht 
ausgeschöpft haben. Von den 33 Stadt- und Landkreisen, die Biomüll sammeln, liegen 
24 Kreise bei 80 kg pro Einwohner und Jahr oder sogar schlechter. Das geht runter bis 
auf 10 kg pro Jahr und Einwohner. Daran sieht man, dass ein ordentliches Potenzial 
noch vorhanden ist. Wenn man dies bedenkt, kann sich in vielen Fällen dieser Umstieg 
lohnen. Das wollte ich noch anmerken. 

Zur Bioabfallsammlung nur noch ganz kurz. Das ist, glaube ich, nichts besonderes 
mehr. Ich wollte nur sagen: Wir haben jetzt 16 Jahre Erfahrung und haben immer den 
14-Tage-Turnus gehabt – auch im Sommer. Wir hatten nie Probleme im Landkreis. 
Damit lasse ich es dabei auch schon bewenden.  

Dann ist auch noch interessant, dass die Beliebtheit der Biotonne zugenommen hat. 
Das möchte ich anhand dieser Kurve zeigen. 1995 war bei uns das erste volle Jahr. Sie 
sehen, wie die Zahl der Biotonnen zugenommen hat. Sie sehen auch, wie die erfasste 
Menge zugenommen hat. Sie stieg auf ziemlich genau 30 000 t an. Diese Jahr wird es 
noch ein bisschen mehr sein. Die Zahl der Eimer hat sich um mehr als 40 % im Lauf der 
Zeit gesteigert. Das ist auch ein Stück weit Kundenfreundlichkeit. Denn die Leute wollen 
es gern bequem haben. Wenn sie sehen, dass es so gut klappt, dann kommen sie 
auch. Wie gesagt, wir haben jedes Jahr mehr Tonnen. Wir sind jetzt bei der Hälfte der 
Tonnenzahl angekommen als in der Restmüllsammlung. 

Nun komme ich noch zu einem netten Thema. Ich denke, dass es für Sie auch interes-
sant ist. Denn es wird nicht so oft beleuchtet. Es ist das Thema „Bioabfallverwertung 
und Gebühren“. In Stellungnahmen des Umweltministeriums finden Sie immer: Es kön-
nen keine Angaben gemacht werden; das seien nur einzelne Verhältnisse. Das ist si-
cherlich auch richtig so. Ich denke, man muss die Fakten auch beim Namen nennen. 
Dann wird vielleicht auch ein bisschen verständlicher, warum manche Kreise keinen 
Biomüll sammeln.  

Die getrennte Sammlung verursacht ähnliche Kosten wie die Sammlung von Restmüll. 
Die Behandlung von Biomüll verursacht erhebliche Kosten. Man hat also insgesamt ei-
nen Mehraufwand. Das wird umso spannender, wenn man das anhand der Gebühren 
verfolgt. Es gibt keinen Kreis, der kostenechte Gebühren erhebt. Sie haben in dem 
Landesabfallplan oder in irgendeiner Stellungnahme des Umweltministeriums stehen, 
dass sich die Kosten zwischen 10 % und 30 % der Restmüllgebühren bewegen. Da lie-
gen aber auch Subventionen darauf. Das muss man sehen. Das ist gebührenrechtlich 
zulässig, denn man darf anreizen. Diese Subventionen müssen allerdings finanziert 
werden. Sie werden über die Restmülltonne finanziert.  

Ich möchte dies am Landkreis Böblingen deutlich machen. Bei einem Aufwand der Bio-
abfallkosten haben wir einen Aufwand von 7 Millionen €. 3,3 Millionen € kommen über 
Einnahmen aus den Gebührenmarken zusammen. Der Rest läuft aus der Subventionie-
rung über den Restmüll.  
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In den Blöcken, die ich gegenübergestellt habe, sehen Sie das. Das eine ist für den 
Landkreis Böblingen eine fiktive Berechnung ohne getrennte Sammlung. Wir sammeln 
getrennt, aber das andere gibt es nicht. Wir haben es dafür fiktiv durchkalkuliert. In den 
Gesamtblöcken ist der Unterschied nicht groß. Da kommt man in dem einen Block auf 
253 €, wenn man beide Bereiche zusammennimmt, nämlich Sammlung und thermische 
Verwertung. Wenn man den anderen Block, die getrennte Sammlung betrachtet, dann 
kommt man auf 264 €. Der Unterschied ist nicht sehr groß. Wenn Sie es aber umlegen 
auf den Einzelnen, was seine Gebühr betrifft – das ist nur ein Auszug aus der Kalkulati-
on in Böblingen, die natürlich ihre Besonderheiten hat, weil wir auch eine eigene Müll-
verbrennung betreiben; das mag woanders etwas flacher sein –, dann kommen Sie 
doch auf mehr Kosten. Der erste Balken steht dafür, wenn sich jemand keinen Bioeimer 
leistet, also sozusagen ein Eigenkompostierer ist. Das ist eher die Minderheit. Das kön-
nen wir vernachlässigen. Der zweite Balken – das ist der grüne – steht für getrennte 
Sammlung. Der blaue Balken ist bei uns eine fiktive nicht getrennte Sammlung. Wenn 
man bedenkt, dass es Auswirkungen auf die Gebühren hat, dann hilft es, die Kreise, die 
dies nicht machen, ein Stück weit zu verstehen, vor allem dann, wenn man sieht – das 
haben wir vorhin gehört –, dass auch die Verbrennung gerade in Baden-Württemberg 
mit der entsprechenden Abgabe von Strom und Wärme klimaentlastende Funktionen 
hat. 

Deswegen mein Fazit insgesamt. Es gibt keinen eigentlichen Königsweg. Es ist klar, 
dass im Vergleich zur Kompostierung die Verbrennung in meinen Augen sowohl ökolo-
gische als auch ökonomische Vorteile hat. Aber auch gegenüber der Vergärung gibt es 
gewisse ökonomische Vorteile. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass auch 
das Produkt eine gute Funktion hat, dass z. B. der Torfabbau vermindert wird und dass 
Mineraldünger aus fossilen Stoffen substituiert wird. Das ist ein Beitrag zur Ressour-
censchonung. Wenn man allerdings Bioabfall sammelt, dann sollte man, wenn es sich 
irgendwie darstellen lässt, kostenmäßig auf die Vergärung umsteigen. Denn sie hat alle 
Vorteile, gerade in dieser Verbindung zwischen Vorschaltung, Vergärungsstufe, Kom-
postierung, egal, wie man es macht, wenn man in einer anderen Anlage kompostiert. Es 
ist von den Kosten her vertretbar und man hat die Energieausbeute dazwischen.  

Das ist das Fazit auf der kommunalen Seite. Ich hoffe, dass ich die ganze Breite be-
rücksichtigt habe und Ihnen vor Augen gehalten habe, wie sich das auf die Gebühren 
auswirkt, was den Bürger interessiert. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Vorsitzender Ulrich Müller:  Vielen Dank, Herr Eisenmann. – Wir sind jetzt schon ein 
bisschen über der Zeit. Jeder hat ein bisschen Zeit angehängt. Hinten raus summiert 
sich der zeitliche Verzug. Eine letzte Diskussionsrunde sollten wir auf jeden Fall noch 
durchführen bzw. zumindest anbieten. Wer wünscht das Wort? – Vorerst niemand. 
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Dann darf ich eine Frage stellen: Die Mehrkosten, die Sie geschildert haben, sind die 
unter Berücksichtigung oder ohne Berücksichtigung der Einnahmen, die man aus dem 
Energieverkauf hat? 

Herr Eisenmann:  Das ist unter Berücksichtigung der Einnahmen, wobei wir noch nicht 
berücksichtigt haben, dass man auch mehr verbrennen kann, wenn der Heizwert sinkt. 
Diese Stufe haben wir nicht berücksichtigt. Ich habe aber gesagt, dass das Beispiel des 
Landkreises Böblingen vielleicht ein wenig extrem ist. Denn für andere Landkreise, die 
keine eigene Verbrennungsanlage haben, stellen sich die Verhältnisse oft etwas günsti-
ger dar. Wenn wir die Mengen in der Müllverbrennung wieder ersetzen müssen, hat es 
auch seine Konsequenzen. Das muss man in der Summe sehen. Die genannten Zahlen 
kann ich nur in absoluter Höhe für den Landkreis Böblingen so widerspiegeln. Das kann 
sich bei den einzelnen Gebietskörperschaften unterscheiden. In der Tendenz wird es 
aber ungefähr so liegen.  

Vorsitzender Ulrich Müller:  Dann habe ich noch eine zweite Frage. Habe ich Sie unter 
Berücksichtigung der Zwischentöne recht verstanden und interpretiert, wenn Sie als 
jemand vom Landkreis Böblingen kommend klar für die Vergärung plädieren? Wenn Sie 
an die Summe derer denken, die Sie mit vertreten müssen, dann plädieren Sie für Au-
tonomie. Jetzt ist das gute Beispiel des eigenen Landkreises schön. Wenn man aber 
etwas bewirken will, wenn man die Vorteile erreichen will, die Sie selbst beschrieben 
haben und die alle Sachverständigen beschrieben haben, dann taucht schon die Frage 
auf: Können wir schlichtweg darauf vertrauen, dass die Kommunen im Lauf der Zeit das 
Richtige tun? Bleiben Sie beim Prinzip der Freiwilligkeit, oder würden Sie unter Um-
ständen auch sagen, dass man in der einen oder anderen Hinsicht ein bisschen nach-
helfen sollte? 

Herr Eisenmann:  Das ist eigentlich eine unzulässige Frage, Herr Vorsitzender. 

(Vereinzelt Heiterkeit – Ministerin Tanja Gönner: Am besten mit Geld!) 

– Natürlich mit Anreizen, Frau Ministerin, geht es immer. Das ist zurzeit aber auch ein 
bisschen schwierig, mit Geld anzureizen, vor allem dann, wenn man nicht so viel davon 
hat.  

Nein, es ist schon so, dass am eigenen Tun deutlich geworden ist, was man machen 
sollte und was man machen kann. Wirtschaftlich nimmt es keine solche Ausschläge, 
dass der Bürger damit nicht zurecht kommen könnte.  

Vorhin ist von Herrn Professor Faulstich gesagt worden, dass es bei den Gebühren viel-
leicht ein paar Euro mehr kostet. Ich denke aber, dass man das Gesamtbild betrachten 
muss. Sie werden verstehen: Wenn ich für die kommunalen Landesverbände spreche, 
dann bin ich in einer gewissen Verpflichtung. Ich habe versucht, deutlich zu machen, 
wie unterschiedlich man die Dinge sehen kann. Jetzt werden sicherlich neue Vorgaben 
kommen. Insofern wird die Freiheit etwas geringer werden. Das weiß ich nicht. Wenn 
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man aber sieht, dass es sich unter Kostenbetrachtung umsetzt, dann macht einem die 
ökologische Verbesserung auch Freude. 

Vorsitzender Ulrich Müller:  Ich glaube, die Frage war nicht unzulässig, sondern unan-
genehm. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Abg. Franz Untersteller  GRÜNE: Jetzt möchte ich an dem anknüpfen, was der Vorsit-
zende angesprochen hat. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Horix, dann ist es 
so, dass wir durch die Umsetzung der neuen EU-Abfallrichtlinie im deutschen Abfall-
recht bzw. im Landesabfallgesetz in absehbarer Zeit eine Sache drin haben werden, die 
nicht mehr lautet, dass Bioabfälle getrennt zu sammeln und zu verwerten sind, sondern 
dass die Vergärung einen Niederschlag im Gesetz finden wird. Das bedeutet, wenn 
dem so ist, dass ich schon im Vorfeld heute Landkreisen, die eine Kompostierungsan-
lage haben, die steuerlich abgeschrieben ist, sagen kann: Leute, stellt euch darauf ein, 
das kommt sowieso. Macht euch jetzt schon einmal Gedanken darüber, ob ihr diese 
alte Kompostierungsanlage mit einer Vergärungsanlage ergänzen wollt. 

Herr Horix:  Was ich vorhin aufzeigen wollte, war die Tatsache, dass von EU-Seite die-
ses Thema auch in der Abfallrahmenrichtlinie – Vergärung, energetische Nutzung und 
stoffliche Nutzung der Bioabfälle – Kompostierung ausdrücklich erwähnt wird. Das 
heißt, das ist eine Zielsetzung, das ist ein Trend, der darin vorgegeben ist. Die Frage ist 
jetzt bei der Umsetzung in nationales Recht – es bestehen Umsetzungsbandbreiten –, 
ob das auch entsprechend wahrgenommen und umgesetzt wird.  

Auf der einen Seite ist es so, wenn ich die drei Verwertungsstufen habe, bewege ich 
mich – das hat Herr Professor Faulstich vorhin auch gesagt – bei der Bioabfallvergä-
rung in zwei Stufen. Das ist zum einen die stoffliche Ebene, was die Gärreste anbe-
langt, und zum anderen ist es die energetische Stufe. Es sind also zwei Stufen dieser 
Nomenklatur. Jetzt lautet die Frage, wie das wiederum konkret Ausfluss einer geänder-
ten Bioabfallverordnung widerspiegelt. Ich glaube nicht. Deswegen habe ich es vorhin 
auch gesagt, um keinen Glaubenskrieg zwischen energetischer Verwertung und Müll-
verbrennung, was auch Herr Eisenmann gesagt hat, und der Vergärung zu bringen. Es 
ist durchaus sinnvoll, thermische Anlagen, in Müllverbrennungsanlagen Bioabfälle ein-
zusetzen, wenn dort eine hohe Energieeffizienz enthalten ist. Dann macht es keinen 
Sinn, die Abfälle herauszunehmen. 

Ich sehe in der EU-weiten Umsetzungen einen Trend. Deutschlandweit sehe ich den 
Trend nicht unbedingt so, dass eine Pflicht für eine Einführung der Bioabfalltonne ste-
hen wird. 

Umweltministerin Tanja Gönner:  Die Tatsache der Erwähnung von verschiedenen 
Dingen in der Abfallrahmenrichtlinie bedeutet nicht, dass sie notwendigerweise Teil der 
Rechtsetzung in den Nationalstaaten sind. Ich nehme immer interessiert zur Kenntnis, 
wenn man mir erklärt, dass in anderen europäischen Staaten ein Trend dorthin geht. In 
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der Umsetzung sehe ich ihn eher selten. Das will ich in dieser Deutlichkeit sagen. Denn 
wenn man sich die Abfallwirtschaft in Europa anschaut – das mache ich durchaus mit 
offenen Augen –, dann wird man sehr schnell feststellen, dass die Standards nach wie 
vor in Deutschland und sonst nirgends gesetzt werden. Ich vermute, dass das auch bei 
der Frage der Vergärung der Fall sein wird. 

Hinzu kommt, dass der Bund derzeit erkennen lässt, dass er davon ausgeht, dass er 
auch bei der Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie in Zukunft von der Gleichwertigkeit 
der unterschiedlichen Möglichkeiten der Verwertung ausgehen wird. Man muss abwar-
ten, ob sich in dieser Hinsicht Änderungen aus dem ergeben, was im Koalitionsvertrag 
steht, das kann man nicht unbedingt sofort ableiten, sodass man schauen muss, was 
davon umgesetzt wird. Ich sehe derzeit im Interesse dessen, was Herr Eisenmann ge-
sagt hat. Wir sind intensiv in den Gesprächen mit den Kommunen. Wir haben gemein-
sam die Frage erarbeitet, wie es gelingen kann, Abfall als Ressourcen zu nutzen. Ich 
sehe derzeit aber wenige Anhaltspunkte dafür, dies gesetzlich zu regeln, außer der Tat-
sache, dass die Bioabfallverordnung wohl auf Bundesebene novelliert wird. Da wird es 
aber tendenziell eher um Grenzwerte und Ähnliches gehen als um die Frage, wie Ver-
fahrensarten aussehen können. 

Herr Dehoust:  Ich möchte kurz noch zwei Dinge aus meiner Sicht beitragen. Ich denke, 
wenn man vonseiten des Ministeriums und des Landes versucht, eine Getrenntsam-
melpflicht umzusetzen, die es durchaus gibt, dann wird automatisch über die Kapazi-
tätsfragen, die landauf, landab auftreten werden, die Vergärung schon sehr stark mit ins 
Gespräch kommen. Wir haben die Zusammenhänge deutlich aufgezeigt bekommen, 
sowohl aus Böblingen, als auch aus Passau. Das halte ich schon für einen relativ guten 
Weg, um auf diesem Gebiet voranzukommen. Hier wäre es im Rahmen der Weiterent-
wicklung des geltenden Rechts auch zu überlegen, ob man nicht nur sagt, dass es eine 
Getrenntsammelpflicht gibt, sondern auch Effizienzen gibt, die erreichbar sind, die man 
durchaus auch vorschreiben kann. 

Die andere Sache ist die neue Abfallhierarchie aus Europa. Hier wäre es aus unserer 
Sicht deutlich wünschenswerter gewesen, wenn man statt einer Unterscheidung zwi-
schen thermischer und stofflicher Recyclingmethoden das betitelt hätte, was derzeit 
eigentlich in aller Munde ist, zumindest im wissenschaftlichen Bereich. Das ist die Kas-
kadennutzung. Das ist die kombinierte stofflich-energetische Nutzung. Die sollte man 
auf jeden Fall vorrangig vor der stofflichen und vorrangig vor der energetischen Nutzung 
einsetzen. Da ist die Bioabfallvergärung und Kompostierung, nämlich die Kombination 
aus beidem, ein Paradebeispiel dafür. Es gilt genauso gut in anderen Bereichen. Man 
sollte, egal, ob zuerst stofflich und dann energetisch, wie es bei trockenen Wertstoffen 
üblich ist, oder erst energetische und dann stoffliche Nutzung, wie es beim Bioabfall 
üblich ist, dieses Kaskadendenken weiter in den Vordergrund stellen. 

Vorsitzender Ulrich Müller:  Meine Damen und Herren, allmählich sollen wir in die 
Zielgerade einbiegen. Wir haben jetzt schon 16:38 Uhr. Die ursprünglich gedachte End-
zeit haben wir um fast 40 Minuten überschritten.  
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Eines können wir zum Schluss noch festhalten: Es gibt auf jeden Fall beim Erfassen der 
Bioabfälle noch ungehobene Mengen und „Schätze“. Das gilt fast für das ganze Land. 
Es gibt Kreise, die machen mehr, andere machen weniger. Selbst die Kreise, die etwas 
tun, schöpfen gemessen an den Maximalzahlen, die einzelne Kreise erreichen, ihr Po-
tenzial noch nicht aus. Dann haben wir damit natürlich einen schönen Rohstoff, mit dem 
man noch etwas tun kann. 

Wenn Sie einverstanden sind, dann schließe ich die öffentliche Anhörung. Ich bedanke 
mich bei allen, die da waren, insbesondere bei den Experten, und dabei vor allem bei 
denen, die eine längere Anreise in Kauf genommen haben. Herzlichen Dank dafür, dass  

Sie uns bereichert haben. Sie werden wieder von uns hören. 

(Beifall) 

(Ende des öffentlichen Teils: 16:40 Uhr) 

–.–.–.– 
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